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Sachverhalt: 

A.  

A.a A._______ (Beschwerdeführer), geboren am (…) 1970, verheiratet, 

Vater dreier erwachsener Kinder, deutscher Staatsangehöriger mit Wohn-

sitz in Deutschland, war von August 2011 bis Dezember 2018 als Lieferwa-

genfahrer im Status eines Grenzgängers (Akten der Vorinstanz [IVSTA-

act.] 159, 169) in der Schweiz erwerbstätig und leistete Beiträge an die 

schweizerische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (IV-

STA-act. 152). 

A.b Am 17. Oktober 2017 fuhr ihm ein Lagerist mit einer Elektroameise von 

hinten in den linken Unterschenkel und den linken Fuss (IVSTA-act. 1). Der 

Beschwerdeführer erlitt dabei eine Unterschenkelprellung links (IVSTA-

act. 12) und war ab 17. Oktober 2017 zu 100 % arbeitsunfähig. Die 

B._______ als Unfallversichererin richtete Taggelder aus (IVSTA-act. 155). 

Der Beschwerdeführer unterzog sich verschiedenen Behandlungen. Unter 

anderem wurde er vom 14. Februar bis 8. März 2018 und vom 5. bis 

18. Dezember 2018 in der C._______ Klinik in (…) (Deutschland) stationär 

behandelt (IVSTA-act. 63, 66, 122, 130). Per 31. Oktober 2019 wurde dem 

Beschwerdeführer die Arbeitsstelle aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit 

nach Unfall sowie aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt (IVSTA-act. 171 

Seiten 79; 174).  

A.c Die B._______ stellte die Heilkosten- und Taggeldzahlungen per 

31. März 2020 ein, da ein stabiler medizinischer Endzustand eingetreten 

sei (IVSTA-act. 183). Mit Verfügung vom 6. März 2020 sprach die 

B._______ dem Beschwerdeführer ab 1. April 2020 eine Invalidenrente der 

Unfallversicherung aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit von 24 % und eine 

Integritätsentschädigung für eine Integritätseinbusse von 10 % zu (IVSTA-

act. 184). 

B.  

B.a Am 9. April 2019 meldete sich der Beschwerdeführer aufgrund eines 

ausgeprägten CRPS («Complex Regional Pain Syndrome», engl. für 

«komplexes regionales Schmerzsyndrom») im linken Unterschenkel über 

die B._______ bei der IV-Stelle für Versicherte im Ausland IVSTA  

(Vorinstanz) zum Bezug von IV-Leistungen an (IVSTA-act. 146, 152, 156). 

Die IVSTA leitete die Anmeldung aufgrund des Grenzgängerstatus des Be-

schwerdeführers zuständigkeitshalber für die Vornahme der Abklärungen 
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und zur Beschlussfassung an die IV-Stelle D._______ (kantonale IV-Stelle) 

weiter (IVSTA-act. 159). 

B.b Nach Einholen einer Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Diens-

tes (RAD) vom 3. März 2020 (IVSTA-act. 181) und Vornahme des Vorbe-

scheidverfahrens (IVSTA-act. 187) wies die Vorinstanz den Antrag auf be-

rufliche Massnahmen mit Verfügung vom 4. Juni 2020 ab (IVSTA-act. 199, 

200). 

B.c Die kantonale IV-Stelle machte den Beschwerdeführer mit Mitteilung 

vom 27. Mai 2020 auf seine Schadenminderungspflicht aufmerksam und 

forderte ihn auf, eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung für 

mindestens sechs Monate durchzuführen (IVSTA-act. 198). Der Beschwer-

deführer unterzog sich daraufhin vom 10. September bis 10. November 

2020 einer stationären Behandlung im E._______ Klinikum, Klinik für psy-

chosomatische Medizin und Psychotherapie, (…) (Deutschland) (IVSTA-

act. 208) und begann am 10. Juni 2021 mit einer ambulanten psychiatri-

schen Behandlung in der psychiatrischen Institutsambulanz bei Dr. med. 

F._______, (…) (Deutschland) (IVSTA-act. 221). 

B.d Die Deutsche Rentenversicherung wies den Antrag auf Rente wegen 

Erwerbsminderung am 22. September 2021 ab, da der Beschwerdeführer 

trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen noch mindestens sechs 

Stunden täglich arbeitsfähig sein könne (IVSTA-act. 232).  

B.e Am 22. November 2021 teilte die kantonale IV-Stelle dem Rechtsver-

treter des Beschwerdeführers mit, sie werde eine polydisziplinäre medizi-

nische Untersuchung in Auftrag geben. Sie fügte ihren Fragenkatalog bei 

und gab dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, zusätzliche Fragen zu 

stellen (IVSTA-act. 240). Der Rechtsvertreter reichte am 6. Dezember 

2021 Fragen an die Gutachter ein (IVSTA-act. 241). Mit Mitteilung vom 

10. Februar 2022 gab die kantonale IV-Stelle dem Rechtsvertreter die Na-

men des Begutachtungsinstituts (Zentrum für Interdisziplinäre Medizini-

sche Begutachtungen AG [ZIMB]) und der Gutachterinnen und Gutachter 

(Dres. med. G._______, H._______, I._______, J._______) bekannt (IV-

STA-act. 263).  

B.f Vom 8. Februar bis 8. März 2022 befand sich der Beschwerdeführer in 

stationärer schmerztherapeutischer Behandlung im Schmerztherapiezent-

rum (…) (Deutschland) (IVSTA-act. 265).  
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B.g Mit Mitteilung vom 24. Mai 2022 gab die kantonale IV-Stelle dem 

Rechtsvertreter bekannt, die Mitteilung vom 10. Februar 2022 werde er-

setzt und neue Gutachter eingesetzt (Dres. med. K._______, L._______ 

M._______, N._______; IVSTA-act. 269), woraufhin der Rechtsvertreter 

mitteilte, er mache gegen die Sachverständigen keine Ausstandsgründe 

geltend (IVSTA-act. 272).  

B.h Am 16. August 2022 teilte die kantonale IV-Stelle einen erneuten 

Wechsel bei den begutachtenden Fachärztinnen und Fachärzten mit (Dr. 

med. O._______ anstelle von Dr. med. N._______, IVSTA-act. 275). Der 

Rechtsvertreter des Beschwerdeführers erhob am 18. August 2022 Ein-

wand gegen die ernannten Gutachterinnen und Gutachter, da alle für meh-

rere Gutachterstellen tätig seien, womit das Zufallsprinzip nach Art. 72bis 

IVV (SR 831.201) verletzt werde. Er verlangte eine neue Auslosung der 

Begutachtenden, wenn dies nicht gemacht werde, sei eine anfechtbare 

Verfügung zu erlassen (IVSTA-act. 276). Mit E-Mail vom 13. September 

2022 informierte das ZIMB die kantonale IV-Stelle über einen weiteren Gut-

achterwechsel (Dr. med. P._______ anstelle von Dr. med. M._______, IV-

STA-act. 278). Mit Schreiben vom 26. September 2022 gab das ZIMB dem 

Beschwerdeführer den Ablauf der Begutachtung mit den Namen der Gut-

achterinnen und Gutachter (Dres. med. O._______, K._______, 

L._______ P._______) bekannt (IVSTA-act. 282).  

B.i Die Begutachtung im ZIMB fand am 18. und 25. Oktober 2022 statt. Im 

polydisziplinären Gutachten in den Fachrichtungen Allgemeine Innere Me-

dizin, Psychiatrie, Orthopädie und Neurologie vom 8. November 2022 er-

hoben die Gutachterinnen und Gutachter die Diagnosen (mit Einfluss auf 

die Arbeitsfähigkeit) chronischer Beschwerden am Unterschenkel und 

Fuss der linken Seite, einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen 

und psychischen Faktoren und einer rezidivierenden depressiven Störung, 

gegenwärtig leichte Episode. Für die bisherige Tätigkeit als Lieferwagen-

fahrer sei der Beschwerdeführer seit dem Unfall am 17. Oktober 2017 zu 

100 % arbeitsunfähig. In einer körperlich sehr leichten und adaptieren Ver-

weistätigkeit bestehe ab Oktober 2019 eine 80%ige Arbeitsfähigkeit (IV-

STA-act. 284). 

B.j Am 7. Juni 2023 erliess die Vorinstanz den Vorbescheid und teilte dem 

Beschwerdeführer mit, sie beabsichtige, das Leistungsbegehren abzuwei-

sen. Bei einer Arbeitsfähigkeit von 80 % in einer leidensadaptierten Tätig-

keit resultiere aus dem Einkommensvergleich ein rentenausschliessender 

Invaliditätsgrad von 11 % (IVSTA-act. 287). 
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B.k Der Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Kurmann, 

beantragte im Einwand vom 11. Juli 2023, es sei vom vorgesehenen Ent-

scheid abzusehen und dem Beschwerdeführer seien die ihm zustehenden 

Leistungen nach IVG auszurichten. Eventualiter sei ein neues polydiszipli-

näres Gutachten einzuholen (IVSTA-act. 293). 

B.l Mit Verfügung vom 9. Oktober 2023 wies die Vorinstanz das Renten-

leistungsbegehren des Beschwerdeführers im Sinne des Vorbescheids ab 

(IVSTA-act. 304).  

C.  

C.a Gegen diese Verfügung der Vorinstanz liess der Beschwerdeführer, 

weiterhin vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Kurmann, am 9. November 

2023 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben. Er beantragte 

die Aufhebung der Verfügung vom 9. Oktober 2023 und die Zusprache ei-

ner Rente nach IVG. Eventualiter sei die Sache zur rechtmässigen Klärung 

des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen (Akten des Bundes-

verwaltungsgerichts [BVGer-act.] 1). 

C.b Der Instruktionsrichter erhob mit Zwischenverfügung vom 21. Novem-

ber 2023 einen Kostenvorschuss von Fr. 800.- (BVGer-act. 2), der am 

27. November 2023 bezahlt wurde (BVGer-act. 4). 

C.c In ihrer Vernehmlassung vom 9. Januar 2024 beantragte die  

Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung der ange-

fochtenen Verfügung vom 9. Oktober 2023 (BVGer-act. 6). 

C.d Mit Instruktionsverfügung vom 23. Januar 2024 schloss der Instrukti-

onsrichter den Schriftenwechsel (BVGer-act. 10). 
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 VGG Be-

schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Die IVSTA gehört als 

Behörde nach Art. 33 VGG zu den Vorinstanzen des Bundesverwaltungs-

gerichts (vgl. auch Art. 69 Abs. 1 Bst. b IVG [SR 831.20]). Eine das Sach-

gebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das 

Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der angefochtenen Verfü-

gung zuständig. 

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich grund-

sätzlich nach dem VwVG (Art. 37 VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3 

Bst. dbis VwVG die besonderen Bestimmungen des ATSG (SR 830.1). 

1.3 Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung berührt 

und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, 

sodass er beschwerdelegitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG und Art. 59 

ATSG). Da die Beschwerde im Übrigen form- und fristgerecht eingereicht 

und der Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt wurde (Art. 52 Abs. 1 VwVG 

und Art. 60 Abs. 1 ATSG), ist darauf einzutreten. 

2.  

2.1 Gemäss Art. 40 Abs. 2 IVV ist bei Grenzgängern die IV-Stelle, in deren 

Tätigkeitsgebiet der Grenzgänger eine Erwerbstätigkeit ausübt, zur Entge-

gennahme und Prüfung der Anmeldung zuständig. Dies gilt auch für ehe-

malige Grenzgänger, sofern sie bei der Anmeldung ihren ordentlichen 

Wohnsitz noch in der benachbarten Grenzzone haben und der Gesund-

heitsschaden auf die Zeit ihrer Tätigkeit als Grenzgänger zurückgeht. Die 

Verfügungen werden von der IV-Stelle für Versicherte im Ausland IVSTA 

erlassen. 

2.2 Im Zeitpunkt des Unfalls am 17. Oktober 2017 und dem letzten effekti-

ven Arbeitstag war der Beschwerdeführer als Grenzgänger in (…) 

(Schweiz) erwerbstätig (IVSTA-act. 174). Die Anmeldung zum Bezug von 

Leistungen der schweizerischen Invalidenversicherung erfolgte am 16. Ap-

ril 2019, damals wohnte der Beschwerdeführer im grenznahen Deutsch-

land (IVSTA-act. 152). Da der geltend gemachte Gesundheitsschaden zu-

dem auf die Zeit seiner Tätigkeit als Grenzgänger zurückgeht, nahm die 

kantonale IV-Stelle zu Recht Abklärungen zum Leistungsanspruch vor und 
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erliess die Vorinstanz die angefochtene Verfügung vom 9. Oktober 2023 

(vgl. hierzu Art. 40 Abs. 2 IVV; IVSTA-act. 304).  

3.  

Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des 

vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) bildet die 

Verfügung vom 9. Oktober 2023, mit der die Vorinstanz das Rentenleis-

tungsbegehren des Beschwerdeführers abwies. Streitig und vom Bundes-

verwaltungsgericht zu prüfen ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf 

eine schweizerische Invalidenrente im Rahmen einer Erstanmeldung. 

4.  

4.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht 

einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, 

die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49 VwVG). 

4.2 Das Sozialversicherungsgericht stellt bei der Beurteilung einer Streit-

sache in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen 

Verwaltungsverfügung (hier: 9. Oktober 2023) eingetretenen Sachverhalt 

ab (BGE 144 V 224 E. 6.1.1; 132 V 215 E. 3.1.1). Tatsachen, die jenen 

Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand ei-

ner neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b). 

4.3 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der erstinstanzliche Sozi-

alversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht 

(vgl. Art. 43 Abs. 1 ATSG; Art. 12 VwVG). Danach hat die Verwaltung und 

im Beschwerdeverfahren das Gericht von Amtes wegen für die richtige und 

vollständige Abklärung des erheblichen Sachverhalts zu sorgen (vgl. 

BGE 136 V 376 E. 4.1.1). Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneinge-

schränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien 

(vgl. Art. 43 Abs. 3 ATSG; BGE 125 V 195 E. 2 und 122 V 158 E. 1a; je 

m.w.H.). Sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, gilt im So-

zialversicherungsrecht der Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein-

lichkeit (BGE 143 V 168 E. 2; 138 V 218 E. 6). 

4.4 Der Beschwerdeführer ist deutscher Staatsangehöriger, wohnt in 

Deutschland und war in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung (AHV/IV) versichert. Es liegt offensichtlich ein grenz-

überschreitender Sachverhalt mit Bezug zur EU vor (vgl. dazu BGE 145 V 

231 E. 7.1; 143 V 354 E. 4; 143 V 81 E. 8.1). Damit gelangen das 
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Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und 

die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der so-

zialen Sicherheit gemäss Anhang II des FZA, insbesondere die für die 

Schweiz am 1. April 2012 in Kraft getretenen Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 (SR 0.831.109.268.1) und Nr. 987/2009 (SR 

0.831.109.268.11), zur Anwendung. Seit dem 1. Januar 2015 sind auch die 

durch die Verordnungen (EU) Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und 

Nr. 1224/2012 erfolgten Änderungen in den Beziehungen zwischen der 

Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten anwendbar. Das Vorliegen einer an-

spruchserheblichen Invalidität beurteilt sich indes auch im Anwendungsbe-

reich des FZA und der Koordinierungsvorschriften nach schweizerischem 

Recht (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.4; Urteil des BGer 9C_573/2012 vom 

16. Januar 2013 E. 4; Art. 46 Abs. 3 und Anhang VII der Verordnung [EG] 

Nr. 883/2004). 

4.5  

4.5.1 Am 1. Januar 2022 ist das revidierte IVG (Weiterentwicklung der IV, 

Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705; BBl 2020 5535) in Kraft getre-

ten. Vorliegend sind in Anbetracht der am 16. April 2019 erfolgten Anmel-

dung Leistungen mit allfälligem Anspruchsbeginn frühestens ab 1. Oktober 

2019 streitig (vgl. Art. 28 Abs. 1 Bst. b und Art. 29 Abs. 1 IVG; vgl. BGE 142 

V 547 E. 3), zudem hatte der am (…) 1970 geborene Beschwerdeführer 

das 55. Altersjahr am 1. Januar 2022 nicht vollendet (vgl. Bst. c der Über-

gangsbestimmungen zur Änderung vom 19. Juni 2020 IVG). Entsprechend 

den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (BGE 146 V 364 

E. 7.1; 144 V 210 E. 4.3.1) sind hier folglich primär die Bestimmungen des 

IVG, der IVV und des ATSG in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden 

Fassung anwendbar (vgl. auch Urteil des BGer 9C_668/2024 vom 15. Au-

gust 2025 E. 2.2.2). Sie werden – soweit nicht anders vermerkt – im Fol-

genden jeweils in dieser Version zitiert.  

4.5.2 Anders verhält es sich mit den verfahrensrechtlichen Neuerungen. 

Diese sind mangels gegenteiliger Übergangsbestimmungen mit dem Tag 

des Inkrafttretens sofort und in vollem Umfang anwendbar (BGE 144 V 210 

E. 4.3.1). 

5.  

Vorab ist die formelle Rüge des Beschwerdeführers hinsichtlich der Verlet-

zung des Los- bzw. Zufallsprinzips gemäss Art. 72bis Abs. 2 IVV zu prüfen.  
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5.1  

5.1.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die beiden Gutachter Dres. med. 

O._______ und P._______ seien im relevanten Zeitraum für mehrere Gut-

achterstellen tätig gewesen, womit die Loszuteilung ausgehebelt worden 

sei (BVGer-act. 1 Rz. 7-12). Bereits gegenüber der kantonalen IV-Stelle 

rügte der Beschwerdeführer am 18. August 2022, die damals als Gutachter 

vorgesehenen Dres. med. O._______ und L._______ seien für mehr als 

eine Gutachterstelle tätig (IVSTA-act. 276). Auch im Einwand vom 11. Juli 

2023 zum Vorbescheid (IVSTA-act. 293) erhob der Beschwerdeführer den 

Vorwurf der Mehrfachbeschäftigung der Gutachter Dres. med. O._______ 

und P._______ und der damit einhergehenden Aushebelung des Losver-

fahrens.  

5.1.2 Die Vorinstanz entgegnete, es sei lediglich Dr. med. O._______ für 

eine zweite Gutachterstelle tätig, Dr. med. P._______ führe seit März 2022 

Begutachtungen ausschliesslich für das ZIMB durch. Damit sei die Vorgabe 

des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) erfüllt, dass pro Gutach-

tensauftrag höchstens eine der begutachtenden Personen für andere Gut-

achterstellen tätig sei (IVSTA-act. 281 und 304).  

5.2  

5.2.1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Ab-

klärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis die 

Art des Gutachtens (mono-, bi- oder polydisziplinär) fest (Art. 44 Abs. 1 

ATSG). Die Vergabe von bi- und polydisziplinären Gutachten (Art. 59 

Abs. 3 IVG) erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV; BGE 137 

V 210 E. 3.1; Urteil des BGer 9C_216/2024 vom 30. April 2025 E. 3.3).  

5.2.2  Das BSV hat die zugelassenen MEDAS angewiesen, die Gutachter-

teams so zusammenzustellen, dass bei der Vergabe eines Auftrags jeweils 

nur ein Sachverständiger in mehr als einem der zur Verfügung gestellten 

Teams figuriert («Informationen zu SuisseMED@P» vom 9. März 2021). 

Diese Vorgabe wurde im vorliegenden Fall erfüllt. Dr. P._______ war ge-

mäss der unwidersprochen gebliebenen Aussage der Vorinstanz ab März 

2022 nur noch für das ZIMB tätig. Somit verblieb vom Gutachterteam einzig 

Dr. O._______, der für mehrere MEDAS Gutachtensaufträge bearbeitet 

hat. Dr. P._______ wurde am 13. September 2022 vom ZIMB als Experte 

für das psychiatrische Teilgutachten ernannt (IVSTA-act. 278) und somit zu 

einem Zeitpunkt, als er nur noch für das ZIMB tätig war.  

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_216%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Ade&number_of_ranks=0#page210
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_216%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Ade&number_of_ranks=0#page210
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5.2.3 Selbst wenn das Gutachterteam entgegen der erwähnten Weisung 

des BSV besetzt worden wäre, bewirkte dies gemäss höchstgerichtlicher 

Rechtsprechung allein noch nicht die Unverwertbarkeit des Gutachtens 

oder die Schmälerung ihres Beweiswerts. Diese Rechtsfolgen würden im 

Wesentlichen dann greifen, wenn der Mangel entweder Qualitätsstandards 

der konkreten Begutachtung als kompromittiert erscheinen liesse oder 

wenn er die Aussagekraft und Verlässlichkeit der gutachterlichen Einschät-

zung im Einzelfall gefährden könnte. Eine solche Situation ist hier nicht er-

kennbar (vgl. Urteil 9C_216/2024 E. 3.3).  

5.3 Anderweitige Einwendungen formeller und/oder materieller Natur ge-

gen die Anordnung der Begutachtung respektive gegen die Gutachter (vgl. 

BGE 137 V 210 E. 3.4.2.4) bringt der Beschwerdeführer nicht vor, weshalb 

sich Weiterungen erübrigen. Ein formeller Grund, der die Verwertbarkeit 

des Gutachtens des ZIMB vom 8. November 2022 in Frage stellen könnte, 

ist nicht gegeben.  

6.  

In materieller Hinsicht strittig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz mit Ver-

fügung vom 9. Oktober 2023 das Rentenleistungsbegehren des Beschwer-

deführers zu Recht abgewiesen hat. Zunächst sind im Folgenden die ge-

setzlichen Grundlagen sowie die massgebenden Grundsätze der Recht-

sprechung darzulegen. 

6.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 

ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die Invalidi-

tät kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 

Abs. 1 IVG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körper-

lichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zu-

mutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teil-

weise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden 

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des 

Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfä-

higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 

ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchti-

gung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, 

volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich 

zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tä-

tigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Art. 6 

ATSG). 
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6.2 Anspruch auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG 

Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare Eingliede-

rungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können 

(Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durch-

schnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen (Bst. b) 

und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) 

sind (Bst. c). Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenan-

spruch ist eine Mindestbeitragsdauer von drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG), 

welche vorliegend unbestritten und aktenkundig erfüllt ist (vgl. IVSTA-

act. 169). 

6.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf 

eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindes-

tens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine 

ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG in der bis 31. Dezember 2021 geltenden 

Fassung). 

6.4 Die Bemessung der Invalidität erfolgt bei erwerbstätigen Versicherten 

in der Regel nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 28a Abs. 1 IVG 

i.V.m. Art. 16 ATSG), bei nichterwerbstätigen Versicherten durch einen Be-

tätigungsvergleich nach der spezifischen Methode (Art. 28a Abs. 2 IVG 

i.V.m. Art. 27 IVV [SR 831.201]) und bei teilerwerbstätigen Versicherten mit 

einem Aufgabenbereich nach der gemischten Methode (Art. 28a Abs. 3 

IVG und Art. 27bis IVV i.V.m. Art. 28a Abs. 1 und 2 IVG; Art. 16 ATSG und 

Art. 27 IVV). 

6.5 Der Rentenanspruch entsteht gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens 

nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsan-

spruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG, jedoch frühestens im Monat, der auf die 

Vollendung des 18. Altersjahrs folgt (zum Verhältnis zwischen Art. 28 

Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1 IVG vgl. BGE 142 V 547 E. 3.2). Gemäss Art. 29 

Abs. 3 IVG wird die Rente vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem 

der Rentenanspruch entsteht. 

6.6  

6.6.1 Bei der Beurteilung der Arbeits(un)fähigkeit stützen sich die Verwal-

tung und – im Beschwerdefall – das Gericht auf Unterlagen, die von ärztli-

chen und gegebenenfalls auch anderen Fachleuten zur Verfügung zu stel-

len sind. Ärztliche Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen 

und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher 
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Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsfähig ist. Hinsichtlich des Beweis-

wertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Be-

lange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die ge-

klagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) 

abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammen-

hänge sowie der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schluss-

folgerungen der Expertinnen und Experten begründet sind (BGE 134 V 231 

E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). Eine begutachtende medizinische Fachperson 

muss über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügen (vgl. Ur-

teile des BGer 9C_546/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.3 mit Verweis 

auf BGE 137 V 210; 9C_555/2017 vom 22. November 2017 E. 3.1 m.H.). 

6.6.2 Zwar gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsver-

fahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, doch hat die Rechtspre-

chung in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gut-

achten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (vgl. BGE 125 V 351 

E. 3b). So kommt den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholten 

Gutachten von externen Spezialärztinnen und Spezialärzten, welche auf-

grund eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Ein-

sicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu 

schlüssigen Ergebnissen gelangen, bei der Beweiswürdigung volle Be-

weiskraft zu, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der 

Expertise sprechen (vgl. BGE 137 V 210 E. 2.2.2; 135 V 465 E. 4.4; 125 V 

351 E. 3b/bb). Berichte behandelnder Ärztinnen und Ärzte sind aufgrund 

deren auftragsrechtlichen Vertrauensstellung zur Patientin bzw. zum Pati-

enten mit Vorbehalt zu würdigen. Dies gilt für die allgemein praktizierende 

Hausärztin bzw. den allgemein praktizierenden Hausarzt wie die behan-

delnde Spezialärztin bzw. den behandelnden Spezialarzt (Urteil des BGer 

8C_787/2013 vom 14. Februar 2014 E. 3.3.2 m.H. auf BGE 125 V 351 

E. 3b/cc). Allerdings dürfen auch die potenziellen Stärken der Berichte be-

handelnder Ärztinnen bzw. Ärzte nicht vergessen werden, namentlich 

wenn sie wichtige – und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation ent-

springende – Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung uner-

kannt oder ungewürdigt geblieben sind (Urteil des BGer 9C_24/2008 vom 

27. Mai 2008 E. 2.3.2 m.H.). Den Berichten und Gutachten versicherungs-

interner Ärztinnen bzw. Ärzte kommt ebenfalls Beweiswert zu, sofern sie 

als schlüssig erscheinen, nachvollziehbar begründet sowie in sich wider-

spruchsfrei sind und keine Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit bestehen. 

Die Tatsache allein, dass die befragte Ärztin bzw. der befragte Arzt in einem 

Anstellungsverhältnis zum Versicherungsträger steht, lässt nicht schon auf 

mangelnde Objektivität und auf Befangenheit schliessen. Es bedarf 
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vielmehr besonderer Umstände, welche das Misstrauen in die Unpartei-

lichkeit der Beurteilung objektiv als begründet erscheinen lassen (BGE 135 

V 465 E. 4.4 m.H. auf 125 V 351 E. 3b/ee). 

6.6.3 Den von Versicherungsträgern im Verfahren nach Art. 44 ATSG ein-

geholten Gutachten von medizinischen Sachverständigen, die den Anfor-

derungen der Rechtsprechung entsprechen, darf das Gericht vollen Be-

weiswert zuerkennen, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverläs-

sigkeit der Expertise sprechen (BGE 137 V 210 E. 2.2.2; 135 V 465 E. 4.4). 

Die unterschiedliche Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch tä-

tigen (Fach-)Arztes bzw. der therapeutisch tätigen (Fach-)Ärztin einerseits 

und Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizinischen Ex-

perten bzw. der amtlich bestellten fachmedizinischen Expertin anderseits 

lässt es nicht zu, ein Administrativgutachten stets in Frage zu stellen und 

zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn behandelnde Ärztin-

nen und Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten 

bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung aufdrängt, weil 

diese wichtigen Aspekte benennen, die bei der Begutachtung unerkannt 

oder ungewürdigt geblieben sind (Urteil des BGer 8C_150/2022 vom 

7. November 2022 E. 12.3). 

6.6.4 Geht es um psychische Erkrankungen, namentlich eine anhaltende 

somatoforme Schmerzstörung, ein damit vergleichbares psychosomati-

sches Leiden (vgl. BGE 140 V 8 E. 2.2.1.3) oder depressive Störungen 

leicht- bis mittelgradiger Natur (BGE 143 V 409), sind für die Beurteilung 

der Arbeitsfähigkeit systematisierte Indikatoren beachtlich, die – unter Be-

rücksichtigung leistungshindernder äusserer Belastungsfaktoren einerseits 

und Kompensationspotentialen (Ressourcen) anderseits – erlauben, das 

tatsächlich erreichbare Leistungsvermögen einzuschätzen (BGE 141 V 

281 E. 2, E. 3.4-3.6 und 4.1; 143 V 418 E. 6 ff.). 

7.  

Zum Gesundheitszustand bzw. zur Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Be-

schwerdeführers lässt sich den vorliegenden medizinischen Akten im We-

sentlichen das Folgende entnehmen:  

7.1 Nach dem Unfall vom 17. Oktober 2017 diagnostizierte der Durch-

gangsarzt der Q._______ Unfallversicherung, Dr. R._______, (…) 

(Deutschland), am 23. Oktober 2017 eine Unterschenkelprellung links. Der 

Beschwerdeführer klage über einschiessenden Schmerz von der Prell-

marke im Bereich dorsal des Aussenknöchels nach proximal und distal bei 
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noch eingeschränkter Beweglichkeit im Bereich der Sprunggelenke. Die 

Prellmarke an sich sei reizlos. Weiterhin bestünden Sensibilitätsstörungen 

nach peripher mit Kribbelparästhesien und Dysästhesien. Dr. R._______ 

attestierte eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit (IVSTA-act. 12). 

7.2 Das MRT des Sprunggelenks links nativ vom 20. November 2017 

ergab ein posttraumatisches Ödem in den Weichteilen links dorsolateral 

und distal sowie ein diskretes Ödem im distalen Abschnitt des kurzen Wa-

denbeinmuskels (Musculus peroneus brevis). Es zeigten sich keine Ruptur 

der Sehnen und der Bänder und keine frakturverdächtigen Signalalteratio-

nen. Erkennbar sei ein leichter Erguss (IVSTA-act. 20). 

7.3 Der Durchgangsarzt der Q ._______ Unfallversicherung, Prof. Dr. med. 

S._______, (…) (Deutschland), hielt nach dem Untersuch am 7. Dezember 

2017 fest, der Beschwerdeführer sei voraussichtlich ab 18. Dezember 

2017 wieder zu 100 % arbeitsfähig, die Minderung der Erwerbsfähigkeit 

betrage über die 26. Woche nach dem Unfall hinaus nach vorläufiger 

Schätzung 0 %. Er diagnostizierte ein CRPS am Unterschenkel links, der 

Beschwerdeführer habe nach wie vor «stärkste Schmerzen» (IVSTA-

act. 19).  

7.4 Dr. R._______ attestierte dem Beschwerdeführer über den 18. Dezem-

ber 2017 hinaus eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit (IVSTA-act. 29, 35, 45, 

53, 57, 69, 75, 82, 83, 88, 90, 93, 112, 121, 128, 132, 138, 142, 151, 154).  

7.5 Vom 14. Februar bis 18. März 2018 befand sich der Beschwerdeführer 

in der C._______ Klinik (…) (Deutschland) in der «komplexen stationären 

Rehabilitation». Trotz intensiver Bemühungen sei eine ausreichende 

Schmerzeinstellung nicht erreicht worden, der Beschwerdeführer sei ar-

beitsunfähig entlassen worden (IVSTA-act. 66). 

7.6 Aufgrund der anhaltenden stechenden Kopfschmerzen, die bisher nicht 

auf eine Therapie angesprochen hätten, wurde am 30. April 2018 ein MRT 

des Kopfes durchgeführt. Dabei ergab sich kein Anhalt für eine intrakrani-

elle Raumforderung und MR-morphologisch kein sicheres Korrelat für die 

angegebene Kopfschmerzsymptomatik (IVSTA-act. 67). 

7.7 Zur Abklärung der Gefässsituation wurde der Beschwerdeführer am 

22. Juni 2018 bei der Klinik für Gefässchirurgie und Gefässmedizin des 

E._______ Klinikums in (…) (Deutschland) vorstellig. Es wurden eine peri-

phere arterielle Verschlusskrankheit links, eine tiefe Venenthrombose 
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(Phlebothrombose) links ausgeschlossen sowie die Diagnose eines CRPS 

gestellt (IVSTA-act. 77). 

7.8 Vom 5. bis 18. Dezember 2018 unterzog sich der Beschwerdeführer 

wiederum einer schmerzmedizinischen komplex-stationären Rehabilitati-

onsbehandlung in der C._______ Klinik (…) (Deutschland). Diagnostiziert 

wurde ein Anpralltrauma Wade/Fuss links, schmerzbezogen diagnostiziert 

wurden ein komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) linker Unter-

schenkel/Fuss und der Verdacht auf eine chronische Schmerzstörung mit 

psychischen und somatischen Faktoren (ICD-10 F45.41 Verdacht). Ziel der 

Behandlung sei eine Verbesserung von Beschwerden, Kraft, Beweglich-

keit, Funktion sowie eine bessere Schmerzkontrolle gewesen. Alle Ziele 

seien nicht erfüllt worden. Die bei ausbleibender Besserung durch die bis-

herigen Therapieverfahren vorgeschlagene Intensivierung der schmerz-

therapeutischen Behandlung sei vom Beschwerdeführer abgelehnt wor-

den. Eine Weiterführung der stationären Massnahme sei danach als nicht 

sinnvoll erachtet und beendet worden (IVSTA-act. 130). 

7.9 Im Bericht über die Rheumatologie-Sprechstunde in der Universitäts-

klinik T._______ vom 13. Februar 2019 wurde ein ausgeprägtes CRPS Un-

terschenkel/Fuss links (Erstmanifestation Oktober 2017) diagnostiziert. Es 

zeige sich ein frustraner Verlauf. Trotz intensiven therapeutischen Mass-

nahmen inkl. zwei stationären Aufenthalten und schmerztherapeutischen 

Interventionen hätte sich keine Besserung des Zustandes eingestellt. Aus 

physikalisch-medizinischer Sicht könne keine erfolgsversprechende The-

rapieoption angeboten werden. Sollten sich auch aus schmerztherapeuti-

scher Sicht keine Optionen mehr anbieten, könne ein medizinischer End-

zustand postuliert werden (IVSTA-act. 133). Eine zweite Sprechstunde mit 

Diskussion weiterer Vorgehensmöglichkeiten besuchte der Beschwerde-

führer am 14. Oktober 2021 (IVSTA-act. 234). 

7.10 Im Bericht vom 28. Juni 2019 betreffend die chronische Schmerzthe-

rapie im Universitätsspital U._______ wurde bei Diagnose eines komple-

xen chronischen Schmerzsyndroms (CRPS) am Unterschenkel/Fuss links 

festgestellt, dass die Therapieoptionen nahezu vollständig ausgeschöpft 

seien, nachdem auch auf Ketamin intravenös keine Verbesserung der 

Symptomatik habe erreicht werden können (IVSTA-act. 171 Seiten 114-

115). 

7.11 In der kreisärztlichen Abschlussuntersuchung der B._______ vom 

8. Oktober 2019 stellte med. pract. V._______, Fachärztin für Chirurgie, die 
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Diagnose eines Anpralltraumas linker Fuss von dorsalseitig am 17. Okto-

ber 2017 mit im Verlauf Vollbild eines CRPS am Unterschenkel/Fuss links, 

Erstmanifestation Oktober 2017, mit einer Nervenblockade Ischiadicusblo-

ckade ohne Effekt im Januar 2018, mit radikulärer Infiltration a.e. L5/S1 

links ohne Effekt 2018, mit Nervenblockade ohne Effekt am 23. Juli 2019, 

mit den bisherigen Therapien DMSO Salbe, Opiate, Antikonvulsiva, 

Schmerzdistanzierung, Steroide, diversen schmerztherapeutischen Inter-

ventionen, zweimalig stationären Aufenthalten. Beim Beschwerdeführer 

habe sich nach einem eher bagatellären Kontusionstrauma im Bereich des 

linken Unterschenkels und Fusses ein CRPS entwickelt. Dieses habe sich 

kaum positiv beeinflussen lassen. Das CRPS sei mehrfach bestätigt wor-

den, anlässlich der kreisärztlichen Untersuchung zeige es sich eher rück-

läufig. Die Kreisärztin wies zudem auf Diskrepanzen hin. Weder Muskelvo-

lumen noch Beschwielung passten zum demonstrierten Gangbild, zu hin-

terfragen seien die durchgängig mit der höchsten Stufe 10 angegebenen 

Schmerzen und der Umstand, dass der Beschwerdeführer zunächst auf-

grund von Schmerzen weder Schuhe noch Socken habe anziehen wollen, 

danach aber in die geschlossenen und zugeschnürten Lederschuhe hin-

eingeschlüpft sei. Aus versicherungsmedizinischer Sicht sei der Endzu-

stand anzunehmen. Betreffend Zumutbarkeit sei eine Evaluation der funk-

tionellen Leistungsfähigkeit durchzuführen (IVSTA-act. 171 Seiten 40-48). 

7.12 Am 8. und 9. Januar 2020 wurde in der Arbeitsmedizin in (…) eine 

Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt. Als ar-

beitsrelevante Probleme wurden Schmerzen am linken Unterschenkel und 

Fuss, eine verminderte Beweglichkeit des linken Fusses, eine verminderte 

Belastbarkeit Fuss links, eine Irritierbarkeit Fuss links und eine mässige 

Symptomausweitung aufgeführt. Die Konsistenz sei gut, die Beschreibung 

von Schmerz und Einschränkungen sowie das Leistungsverhalten seien 

mässig, das Schmerzverhalten schlecht, was eine mässige Symptomaus-

weitung ergebe. Das Belastbarkeitsniveau wurde wie folgt definiert: Zumut-

bar seien leichte bis mittelschwere Tätigkeiten (Hantieren von Lasten sel-

ten bis max. 12.5 kg), ganztags und nur wechselbelastend. Stehen und 

Gehen seien je maximal ½ bis drei Stunden täglich möglich, Sitzen sei zu-

mutbar mit Möglichkeit zur Umlagerung. Nie möglich sei eine Hockestel-

lung, selten möglich Stossen, Ziehen und Leitersteigen, manchmal möglich 

seien vorgeneigtes Stehen, Rotation im Stehen, Knien, wiederholte Knie-

beugen, Stehen an Ort, Stehen und Gehen, Gehen, Treppensteigen. Die 

beobachtete Belastbarkeit liege deutlich unter den Belastungsanforderun-

gen der bisherigen Arbeit als Lieferwagenfahrer (IVSTA-act. 180). 
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7.13 Vom 10. September bis 10. November 2020 befand sich der Be-

schwerdeführer im E._______ Klinikum, Klinik für psychosomatische Me-

dizin und Psychotherapie, in stationärer Behandlung. Dabei wurde eine 

mittelgradige depressive Episode (ICD-10 F32.1) mit Aggravation einer 

chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren 

(ICD-10 F45.41) bei nachgewiesenem Sudeck-Syndrom (CRPS) des lin-

ken Unterschenkels und ein Zustand nach THC-induzierter psychotischer 

Episode nach therapeutischer Einnahme (ICD-10 F12.5) diagnostiziert. 

Der Beschwerdeführer sei mit einer depressiven Verstimmung bei einer 

ausgeprägten Schlafstörung mit anhaltenden Albträumen und einer erheb-

lichen Ausprägung einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen 

und psychischen Faktoren bei Sudeck-Syndrom (CRPS 1) des linken Un-

terschenkels in die stationäre Behandlung aufgenommen worden. Auslöser 

für die Dekompensation seien ein Arbeitsunfall 2017 und zunehmende 

Fussschmerzen links in den letzten Monaten gewesen. Die Stimmung des 

Beschwerdeführers habe sich deutlich verbessert, sein Schmerzerleben 

sei aber leider unverändert geblieben. Trotz der hochdosierten Psycho-

pharmaka leide er weiter unter Schlafstörungen (IVSTA-act. 208).  

7.14 Der behandelnde Psychologe, Dipl. Psych. W._______, nannte in sei-

nem Bericht, bei der kantonalen IV-Stelle am 12. Mai 2021 eingegangen, 

als medizinische Probleme eine depressive Symptomatik, eine Schmerz-

störung und massive Schlafprobleme. Als Diagnose gab er ICD-10 F38.1 

(andere affektive Störungen) als gesichert an. Als Psychologe attestiere er 

keine Arbeitsunfähigkeiten. In seiner Prognose zur Arbeitsfähigkeit führt er 

dennoch aus, er erachte den Beschwerdeführer körperlich und psychisch 

bis auf Weiteres als nicht arbeitsfähig (IVSTA-act. 219). 

7.15 In seinem Bericht vom 9. November 2021 diagnostizierte der seit Juni 

2021 behandelnde Psychiater, Dr. F._______, der Psychiatrischen Institut-

sambulanz in (…) (Deutschland), eine mittelgradige depressive Episode 

(ICD-10 F32.1; gesichert) und eine chronische Schmerzstörung (ICD-10 

F45.41, gesichert). Die begleitenden Besuche in der Ambulanz dienten pri-

mär der medikamentösen Behandlung (IVSTA-act. 239). 

7.16 Im Bericht der Chirurgie X._______ in (…) (Deutschland) vom 26. No-

vember 2021 diagnostizierte Dr. med. Y._______, Facharzt Chirurgie, Pro-

ktologie, ein ausgeprägtes, therapieresistentes CRPS1 am linken Fuss/Un-

terschenkel. Die bisherige Therapie sei komplett ohne Erfolg geblieben. 

Von einer Besserung sei nicht mehr auszugehen. Eine symptomatisch-be-

gleitende Behandlung finde weiterhin statt (IVSTA-act. 254).  
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7.17 Vom 8. Februar bis 8. März 2022 befand sich der Beschwerdeführer 

in der stationären schmerztherapeutischen Behandlung im Schmerzthera-

piezentrum (…) (Deutschland). Als schmerzbezogene Diagnosen wurden 

ein CRPS Typ I linke untere Extremität bei Zustand nach Anpralltrauma 

linker Unterschenkel am 17. Oktober 2017 (ICD-10 G90.51), eine mittel-

gradige depressive Episode (ICD-10 F32.1), eine chronische Schmerzstö-

rung mit somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10 F45.41) sowie 

ein Chronifizierungsgrad (MPSS III) erhoben. Die Rehaziele hätten bei aus-

geprägter Chronifizierung des Leidens nicht bzw. nicht vollständig erreicht 

werden können. Der Beschwerdeführer werde arbeitsunfähig entlassen 

(IVSTA-act. 265). 

7.18 Die Vorinstanz holte bei der nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 

IVV) ermittelten Gutachterstelle ZIMB ein polydisziplinäres Gutachten 

(Fachdisziplinen Allgemeine Innere Medizin, Orthopädie, Psychiatrie und 

Psychotherapie sowie Neurologie) ein. Der Beschwerdeführer wurde am 

18. und 25. Oktober 2022 exploriert, das Gutachten datiert vom 8. Novem-

ber 2022 (IVSTA-act. 284).  

In der interdisziplinären Gesamtbeurteilung stellten die Gutachter die fol-

genden Diagnosen mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit: 

1. Chronische Beschwerden am Unterschenkel und Fuss der linken Seite 

(ICD-10 M89.07) 

− Status nach Kontusion des dorsalen Unterschenkels im Okto-

ber 2017 (ICD-10 T13.9) 

− CRPS Grad I an Unterschenkel und Fuss (Erstdiagnose am 

10. Dezember 2017) (ICD-10 G90.9) 

− keine objektiven Zeichen einer längerdauernden höhergradi-

gen Schonung der Extremität 

2. Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Fakto-

ren (ICD-10 F45.41) 

− Verdacht auf idiopathisch-stechenden Kopfschmerz  

(ICHD-34.7) 

3. Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode  

(ICD-10 F33.0)  

Als Diagnosen ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit wurden gestellt: 

1. Chronischer Nikotinabusus (ICD-10 F17.1) 
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− Spirometrie vom 18. Oktober 2022 mit Hinweis auf eine leicht-

gradige Obstruktion bei leicht vermindertem FEV1 von 2.651 

(76% Soll), FEV1/VC 0.67 (85% Soll) 

2. Gemischte Hyperlipidämie (ICD-10 E78.2) 

3. Status nach Nierensteinoperation rechts im 10. Lebensjahr (ICD-10 

N20) 

4. Anamnestisch frühere Fazialisparese rechts (ICD-10 G51.9) 

Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Lieferwagenfahrer sei dem Beschwer-

deführer aus neurologischer, psychiatrischer und orthopädischer Sicht blei-

bend nicht mehr zumutbar. Dagegen bestehe ebenfalls aus neurologischer, 

psychiatrischer und orthopädischer Sicht in einer körperlich sehr leichten 

und adaptierten Verweistätigkeit eine Arbeitsfähigkeit von 80 %, die Leis-

tungsminderung sei auf einen erhöhten Pausenbedarf zurückzuführen. Aus 

allgemeininternistischer Sicht sei die Arbeitsfähigkeit nicht eingeschränkt. 

Die Gutachter führten weiter aus, die in den Teilgutachten attestierten Ar-

beitsunfähigkeiten könnten nicht addiert werden, da für die jeweiligen Ru-

hephasen die gleichen Pausen in Anspruch genommen werden könnten 

(IVSTA-act. 284 Seiten 10 und 11). Das Zumutbarkeitsprofil für eine lei-

densadaptierte Arbeit beschrieben die Gutachter folgendermassen: Kör-

perlich sehr leichte, überwiegend sitzende Tätigkeiten unter Wechselbelas-

tung, längeres Stehen und Gehen, die Einnahme kniender und kauernder 

Positionen, das Überwinden von Treppen und Gehen auf unebenem Grund 

sowie das Heben und Tragen von Lasten über 5 kg sollten vermieden wer-

den, wie auch Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Konzentrationsfä-

higkeit. Die Arbeit sollte in einer ruhigen Umgebung verrichtet werden kön-

nen (IVSTA-act. 284 Seite 11). Die 100%ige Arbeitsunfähigkeit in der bis-

herigen Tätigkeit bestehe seit dem Unfall am 17. Oktober 2017. Vom 

17. Oktober 2017 bis im Oktober 2019 habe eine vollständige Arbeitsunfä-

higkeit in jeglichen Tätigkeiten bestanden, seit Oktober 2019 sei dem Be-

schwerdeführer eine Arbeitsfähigkeit von 80 % in einer Verweistätigkeit zu-

mutbar (IVSTA-act. 284 Seiten 11 und 12). Gemäss Gutachter könne als 

medizinische Massnahme mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit einzig aus 

psychiatrischer Sicht eine konsequent und regelmässig durchgeführte an-

tidepressive Therapie vorgeschlagen werden (IVSTA-act. 284 Seite 12).  

8.  

Die Vorinstanz geht insbesondere gestützt auf das interdisziplinäre Gut-

achten vom 8. November 2022 (vgl. E. 7.18 vorstehend) davon aus, dass 

der Beschwerdeführer in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als 
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Lieferwagenfahrer seit dem Unfall vom 17. Oktober 2017 zu 100 % arbeits-

unfähig sei. Hingegen betrage die Arbeitsunfähigkeit in einer dem Gesund-

heitszustand angepassten Tätigkeit seit Oktober 2019 20 %. Die errech-

nete Erwerbseinbusse betrage 11 %. Entsprechend wies die Vorinstanz 

das Leistungsbegehren ab. 

8.1 Der Beschwerdeführer bestreitet den Beweiswert des Gutachtens und 

bringt vor, er leide unter starken Schlafstörungen, was im Tätigkeitsprofil 

nicht berücksichtigt worden sei. Der psychiatrische Gutachter schreibe, die 

Schlafstörung und die depressive Verstimmung könnten durch eine antide-

pressive Therapie gebessert werden, was heisse, dass der Gesundheits-

zustand noch nicht stabil sei und eine weitere Behandlung eine Verbesse-

rung der Arbeitsfähigkeit bewirken könnte. Auffallend sei, dass der ortho-

pädische und der neurologische Gutachter betreffend die Arbeitsfähigkeit 

den gleichen Wortlaut und die gleichen Zahlen verwendeten, was auf eine 

Absprache bereits in den Teilgutachten hinweise, was nicht Sinn und 

Zweck einer polydisziplinären Begutachtung sei. Der Beschwerdeführer ist 

weiter der Ansicht, die 20%ige Arbeitsunfähigkeit im psychiatrischen Teil-

gutachten und die ebenfalls 20%ige Arbeitsunfähigkeit aufgrund somati-

scher Einschränkungen seien zu addieren, womit eine insgesamt 40%ige 

Arbeitsunfähigkeit resultiere. Schliesslich hätten sich die Gutachter nicht 

mit den divergierenden Einschätzungen der behandelnden Ärztinnen und 

Ärzten auseinandergesetzt, die allesamt eine vollständige Arbeitsunfähig-

keit attestierten (BVGer-act. 1). 

8.2 Demgegenüber hält die Vorinstanz das Gutachten des ZIMB für be-

weiswertig und nimmt eine 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer leidensadap-

tierten Tätigkeit an. Den Einschränkungen bei der Leistungsfähigkeit auf-

grund der depressiven Störung sei beim Tätigkeitsprofil insofern Rechnung 

getragen worden, als keine Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Kon-

zentrationsfähigkeit als zumutbar angesehen würden. Zudem müsste eine 

leidensadaptierte Tätigkeit in einer ruhigen Umgebung ausgeführt werden 

können (BVGer-act. 6; IVSTA-act. 304).  

9.  

Unbestritten und aufgrund der Akten nicht zu beanstanden ist, dass der 

Beschwerdeführer in seiner angestammten Tätigkeit als Lieferwagenfahrer 

nicht mehr arbeitsfähig ist. Umstritten und zu prüfen ist demgegenüber die 

von der Vorinstanz gestützt auf das polydisziplinäre Gutachten des ZIMB 

angenommene 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer Verweistätigkeit. Aus-

gangspunkt der Prüfung bildet das Gutachten des ZIMB. 
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9.1  

9.1.1 Das im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholte interdisziplinäre Gut-

achten vom 8. November 2022 wurde durch entsprechend qualifizierte 

Fachärzte in den Disziplinen Allgemeine Innere Medizin, Psychiatrie, Or-

thopädie und Neurologie erstellt. Es beruht auf allseitigen Untersuchungen 

und wurde in Kenntnis der Vorakten sowie unter Berücksichtigung der vom 

Beschwerdeführer angegebenen Beschwerden abgegeben, was sich ei-

nerseits aus dem chronologischen Aktenauszug (IVSTA-act. 284 Seiten 

16-19) und den Auszügen aus den wichtigsten Vordokumenten (IVSTA-

act. 284 Seiten 20-38) ergibt. Andererseits erhoben die Gutachter in ihren 

Teilgutachten ausführliche Anamnesen (IVSTA-act.284 Seiten 40-45 für 

das allgemeininternistische Teilgutachten; IVSTA-act. 284 Seiten 50-54 für 

das psychiatrische Gutachten; IVSTA-act. 284 Seiten 61-64 für das ortho-

pädische Teilgutachten; IVSTA-act. 284 Seiten 74-76 für das neurologische 

Teilgutachten). Im Weiteren wurden in den Teilgutachten die jeweils festge-

stellten Untersuchungsbefunde angeführt und die gestellten Diagnosen be-

gründet (Ziffern 4 und 6 der jeweiligen Teilgutachten). Schliesslich haben 

die Gutachter gemeinsam eine interdisziplinäre Gesamtbeurteilung (Kon-

sensbeurteilung) abgegeben (IVSTA-act. 284 Seiten 7-12). Insgesamt er-

füllt das polydisziplinäre Gutachten die formellen Kriterien für eine beweis-

wertige medizinische Expertise (vgl. E. 6.6.1 vorstehend).  

9.1.2 Im allgemeininternistischen Teilgutachten nennt der Beschwerdefüh-

rer als Beschwerden anhaltende linksseitige Fussschmerzen brennenden 

Charakters, Schlaflosigkeit, Schwitzen und Albträume (IVSTA-act. 284 Sei-

ten 40, 41). Im allgemeininternistischen Status imponiere ein leichtes Über-

gewicht bei ansonsten unauffälligem Befund. Entsprechend stellte der all-

gemeininternistische Gutachter keine Diagnose mit Auswirkung auf die Ar-

beitsfähigkeit. Ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit blieben ein chro-

nischer Nikotinabusus (ICD-10 F17.1), eine gemischte Hyperlipidämie 

(ICD-10 E78.2) und der Status nach Nierensteinoperation rechts im 10. Le-

bensjahr (ICD-10 N20) (IVSTA-act. 284 Seiten 45 und 46). 

9.1.3 Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter gibt der Beschwerdefüh-

rer an, er leide mehr oder weniger dauernd unter Schmerzen, den Fuss 

könne er nicht belasten. Die Schmerzen würden bei längerem Sitzen, län-

gerem Gehen und längerem Liegen zunehmen. Er sei vergesslich gewor-

den und leide seit dem Unfall unter Albträumen (IVSTA-act. 284 Seiten 51 

<und 53). Gemäss Gutachter habe der Beschwerdeführer in der Untersu-

chung einen freudlosen bzw. resignierten Eindruck gemacht. Die 
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Stimmung sei leichtgradig depressiv gewesen, der Antrieb leichtgradig ver-

mindert. Er habe einen wachen Eindruck hinterlassen, sei bewusstseins-

klar gewesen. Die Konzentrationsfähigkeit sei gut, die Merkfähigkeit und 

die Gedächtnisleistungen seien intakt gewesen (IVSTA-act. 284 Seite 55). 

Es liege eine depressive Störung vor, die leichtgradig ausgeprägt sei. Der 

Beschwerdeführer leide unter depressiven Verstimmungen, sehe für sich 

keine Zukunft, fühle sich unnütz und wertlos. Er stehe aber jeden Morgen 

regelmässig auf, lese tagsüber während Stunden, unternehme Spazier-

gänge, fahre Auto. Er nehme kaum Antidepressiva ein, was ebenfalls ein 

Hinweis sei, dass die Depression nicht mittelgradig oder schwergradig aus-

geprägt sei. Der Beschwerdeführer leide gelegentlich unter Suizidgedan-

ken, könne sich aber davon gut distanzieren, eine akute Suizidalität habe 

noch nie bestanden. Die von den Vorbehandlern gestellte Diagnose einer 

mittelgradig depressiven Störung könne somit nicht nachvollzogen werden. 

Es handle sich um eine depressive Störung, die gelegentlich mittelgradig 

ausgeprägt gewesen sei, im Grossen und Ganzen aber leichtgradig aus-

geprägt sei (IVSTA-act. 284 Seite 57).  

Bei der Diskussion der Diagnosen führte der Gutachter aus, der Beschwer-

deführer fühle sich durch seine somatischen Beschwerden mehr einge-

schränkt, als es den somatischen Befunden entspreche. Die körperlichen 

Beschwerden seien psychisch überlagert. Vor dem Hintergrund der psy-

chosozialen Belastungen, fehlender Arbeit, fehlender Perspektiven, finan-

zieller Schwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühlen, da er nicht arbeiten 

könne, könne die Diagnose einer chronischen Schmerzstörung mit soma-

tischen und psychischen Faktoren gestellt werden. Die chronischen 

Schmerzen, der Verlust seiner bisherigen Tätigkeit, die fehlenden Perspek-

tiven, die finanziellen Sorgen führten zu einer depressiven Entwicklung, 

diese sei leichtgradig ausgeprägt. Es handle sich um eine rezidiverende 

depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode (IVSTA-act. 284 

Seite 57). Aus psychiatrischer Sicht bestehe in der bisherigen Tätigkeit 

keine Arbeitsfähigkeit mehr, in einer leidensadaptierten Tätigkeit (keine ho-

hen Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit, ruhige Arbeitsumge-

bung, Möglichkeiten zu Pausen) betrage die Arbeitsfähigkeit seit Novem-

ber 2017 80 % (IVSTA-act. 284 Seite 59).  

9.1.4 Gegenüber dem orthopädischen Gutachter klagt der Beschwerdefüh-

rer über brennende und stechende Schmerzen im Unterschenkel und Fuss 

der linken Seite. Diese Symptomatik bestehe permanent und sei wechsel-

haft ausgeprägt. Er könne weder lange sitzen, stehen noch gehen (IVSTA-

act. 284 Seiten 61 und 68). Der Beschwerdeführer zeige ein linksseitiges 



C-6169/2023 

Seite 23 

Hinken, die Wirbelsäule sowie alle Extremitäten mit Ausnahme des als 

praktisch unbeweglich demonstrierten Sprunggelenkes und Fusses der lin-

ken Seite zeigten weitgehend freie Beweglichkeit. Nach längerem Stehen 

zeige sich beim linken Fuss eine leichtgradige Rötung bei jedoch fehlender 

Temperaturdifferenz und Schwellung sowie symmetrischem Haar- und Na-

gelwachstum. Formal seien die Budapest-Kriterien für ein CRPS erfüllt. Die 

Umfangmessung der unteren Extremitäten ergebe eine nur geringe Minde-

rung der linken Seite, welche mit der anamnestisch berichteten und klinisch 

demonstrierten hochgradigen Entlastung nicht vollständig vereinbar sei. 

Dies werde durch die praktisch symmetrisch kräftig ausgeprägte plantare 

Beschwielung bekräftigt. Auch sei unklar, weshalb der Stock nicht auf der 

rechten Gegenseite eingesetzt werde (IVSTA-act. 284 Seite 68). Ein ge-

wisser Leidensdruck im Sinne eines residuellen CRPS sei nachvollziehbar, 

doch sei nicht zuletzt wegen der auffälligen klinischen Präsentation im 

Sinne ausgedehnter anatomisch keinesfalls klar zuordenbarer Druckdolen-

zen in zahlreichen Körperregionen von einer erheblichen nicht-organi-

schen Beschwerdekomponente auszugehen. Es sei zu betonen, dass die 

geringe Umfangdifferenz sowie die praktisch symmetrisch kräftig ausge-

prägte Beschwielung der unteren Extremitäten mit dem klinisch präsentier-

ten funktionellen Defizit kaum vereinbar seien. Auch die im Alltag geltend 

gemachten Einschränkungen könnten auf rein orthopädischer Ebene nicht 

vollumfänglich nachvollzogen werden (IVSTA-act. 284 Seite 69).  

Der orthopädische Gutachter stellt die Diagnosen (mit Auswirkungen auf 

die Arbeitsfähigkeit) chronischer Beschwerden an Unterschenkel und Fuss 

der linken Seite (ICD-10 M89.07) bei Status nach Kontusion des dorsalen 

Unterschenkels am 10. Juli 2017 (recte: 17. Oktober 2017), bei CRPS an 

Unterschenkel und Fuss (Erstdiagnose 10. Dezember 2017) und ohne ob-

jektive Zeichen längerdauernder höhergradiger Schonung der Extremität. 

Bei körperlich sehr leichten, überwiegend sitzenden Tätigkeiten unter 

Wechselbelastung bestehe eine Arbeitsfähigkeit von 80 % bei ganztägi-

gem Pensum mit um 20 % reduzierter Leistung aufgrund eines vermehrten 

Pausenbedarfs. Das Überwinden von Treppen und unebenem Grund so-

wie das Heben und Tragen von Lasten über 5 kg sollten vermieden werden 

(IVSTA-act. 284 Seiten 71 und 72). 

9.1.5 Dem neurologischen Gutachter berichtet der Beschwerdeführer über 

einen ständig vorhandenen Brennschmerz, der wandere und in der Inten-

sität wechselhaft sei. Er strahle vom hinteren Unterschenkel in den gesam-

ten linken Fuss. Zeitweise habe der Beschwerdeführer innere, dumpfe drü-

ckende Schmerzen, welche ebenfalls wechselhaft aufträten. Er müsse 
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ständig seine Positionen verändern, um die Schmerzen kontrollieren zu 

können. Anlässlich der Untersuchung gibt der Beschwerdeführer einen 

massiven Berührungsschmerz im linken distalen Bein bei geringfügiger Be-

rührung durch den Gutachter an. Es bestünden Parästhesien im Bereich 

des gesamten linken Fusses, auf Nachfrage werde eine strumpfartige 

Hypästhesie angegeben (IVSTA-act. 284 Seiten 75 und 78). In der Unter-

suchung zeige sich klinisch-neurologisch ein altersentsprechender Hirn-

nervenstatus. Die Motorik und Kraftentwicklung im Bereich der oberen Ext-

remitäten seien unauffällig, ebenso im Bereich der rechten unteren Extre-

mität. Hinsichtlich des linken Beines bestehe eine starke, am ehesten 

schmerzbedingte Bewegungseinschränkung. Der Beschwerdeführer sei 

nicht in der Lage, den Fuss relevant im Bereich des Sprunggelenks und 

der Zehengrundgelenke zu bewegen. Die passive Beweglichkeit sei bei 

extremer Berührungsempflindlichkeit nicht prüfbar. Es würden Dysästhe-

sien, Hypästhesien und Parästhesien beklagt. In trophischer Hinsicht im-

poniere ein leicht glänzender Aspekt der Haut bei allenfalls geringfügiger 

seitendifferenter Rötung des Hautkolorits. Das Nagel- und Haarwachstum 

sei unauffällig im Seitenvergleich (IVSTA-act. 284 Seite 79). Die erhebliche 

Empfindlichkeit und der äussere Berührungsschmerz bei der Untersu-

chung seien neurologisch wenig nachvollziehbar, zumal Strümpfe und 

Schuhwerk weitaus weniger vorsichtig eigenständig an- und abgelegt wür-

den. Es imponiere ferner ein deutlich eingeschränktes Gehen in der Unter-

suchungssituation, während dieses abseits der Untersuchungssituation 

einfacher wirke.  

Als Diagnose (mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit) bestehe ein CRPS I 

linker Unterschenkel (ICD-10 G90.9) bei Status nach Kontusion des linken 

Unterschenkels im Oktober 2017 (ICD-10 T13.9). Ohne Auswirkung auf die 

Arbeitsfähigkeit blieben der Verdacht auf idiopathisch-stechenden Kopf-

schmerz (ICHD-34.7) und anamnestisch eine frühere Fazialisparese rechts 

(ICD-10 G51.9). In der bisherigen Tätigkeit bestehe keine Arbeitsfähigkeit 

mehr, in einer leidensadaptierten Tätigkeit (überwiegend sitzende Arbeit, 

wechselbelastend, vermehrter Pausenbedarf) betrage die Arbeitsfähigkeit 

80 %, da von einem vermehrten Pausenbedarf bei erforderlichen Positi-

onswechseln auszugehen sei (IVSTA-act. 284 Seiten 80 und 81). 

9.1.6 In der Konsensbeurteilung stellen die Gutachter die Diagnosen chro-

nischer Beschwerden an Unterschenkel und Fuss der linken Seite, einer 

chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren 

und einer rezidivierenden depressiven Störung, gegenwärtig leichte Epi-

sode (vgl. E. 7.18 vorstehend). In der zuletzt ausgeübten Tätigkeit bestehe 
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seit dem Unfall eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit, für eine leidensadaptierte 

Tätigkeit eine Arbeitsfähigkeit von 80 % (IVSTA-act. 284 Seite 10 f.).  

9.2  

9.2.1 Der Beschwerdeführer wendet zunächst ein, er leide an einer Schlaf- 

und einer depressiven Störung. Anstatt den Einfluss der schweren Schlaf-

problematik auf die Arbeitsfähigkeit zu konkretisieren, schreibe der psychi-

atrische Gutachter lediglich, die leichten depressiven Verstimmungen und 

die Schlafstörungen liessen sich mit schlafanstossendem Antidepressivum 

günstig behandeln. Weiter führe er aus, dass sich das depressive Zu-

standsbild und die Arbeitsfähigkeit durch eine konsequente antidepressive 

Therapie in ein bis zwei Monaten bessern könnten. Somit bestätige der 

Gutachter, dass die Schlafstörungen und die depressive Verstimmung ei-

nen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit hätten und dass beide mit einer kor-

rekten Therapie noch Behandlungs- und somit Verbesserungspotential 

aufwiesen. Es bestehe deshalb ein klarer Widerspruch zum Tätigkeitspro-

fil, das die Gutachter proklamierten (BVGer-act. 1 Rz. 15-19).  

9.2.2 Die Schlafstörungen des Beschwerdeführers werden in den allge-

meininternistischen, psychiatrischen und orthopädischen Teilgutachten als 

Befund erhoben (vgl. IVSTA-act. 284 Seiten 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 

59, 63, 69). Die rezidivierende depressive Störung wurde in der Konsens-

beurteilung des Gutachtens als Diagnose aufgenommen (IVSTA-act. 284 

Seite 10). Ihr wurde im Belastungsprofil (ruhige Umgebung, ohne hohe An-

forderungen an die Konzentration) sowie mit einer 20%igen Einschränkung 

der Leistungsfähigkeit aufgrund eines erhöhten Pausenbedarfs Rechnung 

getragen (IVSTA-act. 284 Seite 11). Der psychiatrische Gutachter führt 

aus, die leichten depressiven Verstimmungen und die genannten Schlaf-

störungen liessen sich mit schlafanstossendem Antidepressivum günstig 

behandeln. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass die ausgeprägte 

subjektive Krankheitsüberzeugung dadurch wesentlich beeinflusst werde 

(IVSTA-act. 284 Seite 58).  

9.2.3 Bereits während der stationären Rehabilitationsbehandlung in der 

C._______ Klinik (…) (Deutschland) vom 5. bis 18. Dezember 2018 wur-

den die Schlafstörungen thematisiert und eine medikamentöse Therapie 

mit einem Antidepressivum empfohlen. Diese wurde vom Beschwerdefüh-

rer zunächst abgelehnt, nach einer Aufklärung stimmte er einem Therapie-

versuch mit dem Antidepressivum Mirtazapin in niedriger Dosis zu. Der 

Versuch wurde abgebrochen, da keine wesentliche Verbesserung von 
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Schlafqualität und -dauer erzielt werden konnte. Die Behandlung mit einem 

Schmerzpflaster habe eine Schmerzreduktion von zwei bis drei Stunden 

gebracht, wobei der Beschwerdeführer das Pflaster nach drei Stunden we-

gen Brennens an der Klebestelle entfernt habe. Bei Kontrollen hätte sich 

die Haut an der Pflasterklebestelle nicht irritiert gezeigt. Eine Therapie mit 

Lidocain-Infusionen habe er aus Angst vor Nebenwirkungen abgelehnt. Bei 

fehlendem Therapiefortschritt, Unzufriedenheit des Beschwerdeführers mit 

der Behandlung und Ablehnung einer Intensivierung der medikamentösen 

Behandlung sei die schmerzmedizinische komplex-stationäre Rehabilitati-

onsbehandlung abgebrochen worden. Die Anwendungen seien dem Be-

schwerdeführer zu anstrengend gewesen sowie in zu dichter zeitlicher Ab-

folge erfolgt, was zu einer subjektiv empfundenen Beschwerdezunahme 

geführt habe (IVSTA-act. 130 Seiten 7, 8). Das E._______ Klinikum hielt 

nach der stationären Behandlung vom 10. September bis 10. November 

2020 fest, trotz der hoch dosierten Psychopharmaka leide der Beschwer-

deführer weiter unter Schlafstörungen (IVSTA-act. 208 Seite 12). Auch 

nach der stationären Behandlung im Schmerztherapiezentrum (…) vom 

8. Februar bis 8. März 2022 hätte sich beim Schlaf keine Verbesserung 

eingestellt (IVSTA-act. 265 Seite 9).  

9.2.4 Die Schlafprobleme sind somit bekannt und spätestens im Dezember 

2018 in die Behandlung einbezogen worden. Im polydisziplinären Gutach-

ten wurden sie diskutiert und im Tätigkeitsprofil berücksichtigt. Ob die bis-

her abgelehnte konsequente Einnahme eines schlafanstossenden Antide-

pressivums die auf 80 % festgesetzte Arbeitsfähigkeit weiter verbessern 

würde, ist mit Blick auf die unter E. 9.2.3 zitierten Berichte von stationären 

Aufenthalten, gemäss denen auch mit Psychopharmaka keine Besserung 

der Schlafstörungen erreicht werden konnte, fraglich, kann aber letztlich 

offengelassen werden. Denn dies hätte höchstens eine Verminderung der 

in der Verfügung vom 9. Oktober 2023 errechneten rentenausschliessen-

den Erwerbsunfähigkeit zur Folge.  

9.3  

9.3.1 Der Beschwerdeführer moniert überdies, die orthopädischen und 

neurologischen Gutachter hätten betreffend die Arbeitsfähigkeit in einer an-

gepassten Tätigkeit den exakt gleichen Wortlaut und dieselben Zahlen ge-

wählt. Dies deute auf eine Absprache bei der Erstellung der Teilgutachten 

hin, was nicht Sinn und Zweck einer polydisziplinären Begutachtung sei 

(BVGer-act. 1 Rz. 20). 
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9.3.2 Es trifft zu, dass die Experten des orthopädischen und des neurolo-

gischen Teilgutachtens übereinstimmend eine 80%ige Arbeitsfähigkeit in 

einer dem Leiden angepassten Tätigkeit attestieren. In Ziffer 8.2.1 des je-

weiligen Teilgutachtens (Merkmale einer leidensadaptierten Tätigkeit) hal-

ten sie fest, welche Anforderungen eine angepasste Tätigkeit erfüllen 

muss. Aus neurologischer Sicht muss es sich um eine überwiegend sit-

zende Tätigkeit unter Wechselbelastung mit der Möglichkeit zu vermehrten 

Pausen (IVSTA-act. 284 Seite 81) und aus orthopädischer Sicht zusätzlich 

um eine körperlich sehr leichte Arbeit handeln (IVSTA-act. 284 Seite 72). 

Die attestierte Arbeitsfähigkeit in einer leidensadaptierten Tätigkeit mutet 

der neurologische Teilgutachter dem Beschwerdeführer ab 2018 zu (IV-

STA-act. 284 Seite 81), der orthopädische Teilgutachter – mit Verweis auf 

die kreisärztliche Abschlussuntersuchung (vgl. E. 7.11 vorstehend) – ab 

8. Oktober 2019 (IVSTA-act. 284 Seite 72).  

9.3.3 Passagen mit exakt gleichem Wortlaut im neurologischen und ortho-

pädischen Teilgutachten sind allerdings nicht erkennbar. Zudem fehlen An-

haltspunkte, dass sich die Gutachter in unzulässiger Weise gegenseitig be-

einflusst hätten. Da der Beschwerdeführer seinen Einwand nicht weiter 

substantiiert, ist die Rüge unbegründet und der Beschwerdeführer kann 

daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. 

9.4  

9.4.1 Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, die somatischen Einschrän-

kungen im Umfang von 20 % und die psychiatrischen Einschränkungen 

von ebenfalls 20 % seien zu kumulieren, was eine Arbeitsunfähigkeit von 

mindestens 40 % ergebe (BVGer-act. 1 Rz. 21). 

9.4.2 In der Konsensbeurteilung halten die Gutachter ausdrücklich fest, die 

in den jeweiligen Teilgutachten aufgeführten Arbeitsunfähigkeiten könnten 

in der Summe nicht addiert werden, da für die Ruhephasen die gleichen 

Pausen in Anspruch genommen werden könnten (IVSTA-act. 284 

Seite 11). Im psychiatrischen Teilgutachten wird die Einschränkung der 

Leistungsfähigkeit mit der depressiven Störung und der Schmerzstörung 

begründet. Diese bedingen, dass an eine noch ausübbare Tätigkeit keine 

hohen Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit gestellt werden kann 

und dass die Arbeit in einer ruhigen Umgebung ausgeführt werden sollte. 

Zudem sollte die Möglichkeit bestehen, zuweilen Pausen einzulegen (IV-

STA-act. 284 Seite 59). Sowohl das orthopädische als auch das neurologi-

sche Teilgutachten nennen den vermehrten Pausenbedarf als Grund für 
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die 20%ige Einschränkung der Leistungsfähigkeit (IVSTA-act. 284 Sei-

ten 72 und 81).  

9.4.3 Der aus psychischen Gründen geforderten ruhigen Umgebung und 

der Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit ist beim Zumutbarkeits-

profil Rechnung getragen worden. Die benötigten Ruhephasen können – 

wie das Gutachten nachvollziehbar ausführt (IVSTA-act. 284 Seite 11) – 

sowohl für die somatische als auch die psychische Erholung genutzt wer-

den, weshalb die somatisch und psychiatrisch attestierten je 20%igen Leis-

tungseinschränkungen nicht zu addieren sind. Folglich ist nicht zu bean-

standen, dass die Gutachter in der Konsensbeurteilung eine insgesamt 

20%ige Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Der Beschwerdeführer bringt 

keine stichhaltigen Gründe für eine Addition der in den Teilgutachten ge-

nannten Arbeitsunfähigkeiten vor. 

9.5  

9.5.1 Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe sich 

nicht mit den divergierenden Einschätzungen der Arbeitsfähigkeit der be-

handelnden Ärztinnen und Ärzten, die allesamt keine Restarbeitsfähigkeit 

(auch nicht in einer angepassten Tätigkeit) attestieren würden, auseinan-

dergesetzt (BVGer-act. 1 Rz. 22). 

9.5.2 Dieser Vorwurf ist unzutreffend. In Ziffer 6.2.3 diskutieren die Teilgut-

achter die Akten früherer Behandlungen und Untersuchungen in ihrer je-

weiligen Fachdisziplin (IVSTA-act. 284 Seiten 56-57, 69-71 und 80). In den 

Akten finden sich, neben den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen des 

Durchgangsarztes Dr. R._______, in den ersten beiden Jahren nach dem 

Unfall (vgl. E. 7.4 vorstehend), folgende Unterlagen behandelnder Ärztin-

nen und Ärzte mit einer Aussage zur Arbeitsfähigkeit: Das E._______ Kli-

nikum (vgl. E. 7.13 vorstehend) attestierte dem Beschwerdeführer nach 

dem stationären Aufenthalt vom 10. September bis 10. November 2020 

eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, eine 

angepasste Tätigkeit wird nicht thematisiert (IVSTA-act. 208). Der behan-

delnde Psychiater, Dr F._______, äussert sich am 8. November 2021 ex-

plizit nicht zur Arbeitsfähigkeit (IVSTA-act. 238). Nach dem stationären 

schmerztherapeutischen Aufenthalt vom 8. Februar bis 8. März 2022 

kommt das Schmerztherapiezentrum (…) zum Schluss, die Tätigkeit als 

Lieferwagenfahrer sei dem Beschwerdeführer nicht mehr zumutbar. Zu-

dem sehen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte beim Beschwerdeführer 
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kein sinnvolles Leistungsbild mehr, wobei sie dies nicht differenziert und 

nachvollziehbar begründen (IVSTA-act. 265).  

9.5.3 Im orthopädischen Teilgutachten setzt sich der Gutachter mit dieser 

Einschätzung des Schmerztherapiezentrums (…) auseinander und folgt 

dieser Einschätzung aufgrund der anlässlich der Begutachtung getätigten 

eigenen Untersuchungen nicht. Angesichts der objektiven Faktoren auf 

Ebene des Bewegungsapparates könne durchaus von einer uneinge-

schränkten Einsetzbarkeit für angepasste Verrichtungen ausgegangen 

werden (IVSTA-act. 284 Seite 71). Eine Einschätzung, die durch die EFL 

(vgl. E. 7.12 vorstehend) gestützt wird, indem anlässlich dieser Evaluation 

eine leichte bis mittelschwere Tätigkeit ganztags, nur wechselbelastend, 

attestiert wird. Weitere Berichte behandelnder Ärztinnen und Ärzte, die sich 

zur Arbeitsfähigkeit in einer den gesundheitlichen Einschränkungen des 

Beschwerdeführers angepassten Tätigkeiten äussern und eine vollstän-

dige Arbeitsunfähigkeit bescheinigen würden, finden sich in den Akten 

nicht. Aus den Ausführungen des Beschwerdeführers geht denn auch nicht 

hervor, auf welche divergierenden Einschätzungen der Arbeitsfähigkeit er 

sich konkret bezieht.  

9.5.4 Hinzu kommt, dass es die unterschiedliche Natur von Behandlungs-

auftrag der therapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte einerseits und Begut-

achtungsauftrag der amtlich bestellten fachmedizinischen Sachverständi-

gen anderseits nicht zulässt, ein Administrativgutachten stets in Frage zu 

stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn behan-

delnde Ärztinnen und Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen gelangen. 

Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich daraus objektive wichtige Aspekte 

ergeben, die im Gutachten unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind 

(statt vieler: Urteil des BGer 8C_659/2024 vom 28. Januar 2026 E. 5.1 

m.w.H.). Solches ist vorliegend aber weder ersichtlich noch dargetan.  

9.6 Abschliessend ist zu bemerken, dass sich das psychiatrische Teilgut-

achten für seine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit an den normativen Vorga-

ben von BGE 141 V 281 orientiert. Der Gutachter äussert sich namentlich 

zur Ausprägung der diagnoserelevanten Befunde und Symptome (IVSTA-

act. 284 Seite 57 Ziffer 6.3), zu Behandlungs- und Eingliederungserfolg 

oder -resistenz (IVSTA-act. 284 Seite 58 Ziffer 7.1), zu den persönlichen 

Fähigkeiten, Ressourcen und Belastungsfaktoren (IVSTA-act. 284 

Seite 58 Ziffer 7.2) sowie zu Konsistenz und Plausibilität (IVSTA-act. 284 

Seite 56 Ziffern 6.2.1 und 6.2.2). Im Rahmen der interdisziplinären Kon-

sensbeurteilung wurde die erforderliche Gesamtbetrachtung der 
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Wechselwirkungen sämtlicher Befunde durchgeführt (IVSTA-act. 284 Sei-

ten 9-11, Ziffern 4.2-4.5). Diese schlüssigen Darstellungen brauchen nicht 

wiederholt zu werden, es kann darauf verwiesen werden (vgl. Urteil des 

BGer 8C_105/2023 vom 10. Juli 2023 E. 5.2.2 m.w.H.). Basierend hierauf 

bescheinigt der psychiatrische Gutachter mit nachvollziehbarer und über-

zeugender Begründung im Zusammenhang mit den attestierten psychi-

schen Erkrankungen (chronische Schmerzstörung mit somatischen und 

psychischen Faktoren sowie rezidivierende depressive Störung, gegen-

wärtig leichte Episode) eine Arbeitsunfähigkeit in einer leidensadaptierten 

Tätigkeit von lediglich 20 %. Im Übrigen kann eine Indikatorenprüfung von 

vornherein zu keiner höheren als der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähig-

keit führen (vgl. Urteil des BGer 8C_411/2025 vom 27. Februar 2026 E. 4.5 

m.w.H.). 

9.7  

9.7.1 Nach dem Gesagten ist das Gutachten des ZIMB vollständig, nach-

vollziehbar und medizinisch schlüssig begründet, weshalb ihm volle Be-

weiskraft zukommt (vgl. E. 6.6.3 vorstehend). Die Gutachter stellen ihre Di-

agnosen in den Teilgutachten aufgrund eingehender Beobachtungen und 

Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten und Berichte behandeln-

der Ärztinnen und Ärzte. Sie gelangen bei der Erörterung der Befunde zu 

schlüssigen Ergebnissen. In der Konsensbeurteilung legen die Gutachter 

die funktionellen Auswirkungen der Befunde und Diagnosen dar. Was der 

Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag die Zuverlässigkeit der Ex-

pertise nicht zu erschüttern.  

9.7.2 Es ist folglich mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein-

lichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine ange-

stammte Tätigkeit als Lieferwagenfahrer seit seinem Unfall vom 17. Okto-

ber 2017 nicht mehr ausüben kann. Hingegen ist ihm ab Oktober 2019 eine 

leidensadaptierte Tätigkeit im Umfang von 80 % zumutbar. 

9.7.3 Diese verbleibende Restarbeitsfähigkeit ist verwertbar. So war der 

Beschwerdeführer in dem für die Beurteilung der Verwertbarkeit der Rest-

arbeitsfähigkeit massgebenden Zeitpunkt (der Fertigstellung des interdis-

ziplinären Gutachtens am 8. November 2022) 52 Jahre alt. Bis zum Errei-

chen des AHV-Pensionsalters verbleibt ihm somit noch eine beträchtliche 

Aktivitätsdauer von rund 13 Jahren. Ausserdem unterliegen die Anforde-

rungen an zumutbare Tätigkeiten nicht so vielen Einschränkungen, dass 
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eine Anstellung nicht mehr als realistisch erscheint (vgl. BGE 138 V 457 

E. 3.4). 

10.  

Weiter zu prüfen bleibt die Invaliditätsbemessung, wobei der Beschwerde-

führer einzig moniert, dass die Vorinstanz keinen leidensbedingten Abzug 

gewährt hat (vgl. IVSTA-act. 304). Der Beschwerdeführer beantragt auf-

grund der stark eingeschränkten Arbeitsfähigkeit den rechtsprechungsge-

mäss maximalen Abzug von 25 % (BVGer-act. 1).  

10.1  

10.1.1 Bei erwerbstätigen Versicherten ist der Invaliditätsgrad gemäss 

Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG aufgrund eines Ein-

kommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, 

das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchfüh-

rung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmass-

nahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeits-

marktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt 

zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid 

geworden wäre (Valideneinkommen). Der Einkommensvergleich hat in der 

Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbs-

einkommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegen-

übergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der Invali-

ditätsgrad bestimmen lässt (allgemeine Methode des Einkommensver-

gleichs; BGE 130 V 343 E. 3.4.2; Urteil des BGer 8C_536/2017 vom 5. 

März 2018 E. 5.1). 

Für den Einkommensvergleich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des (hy-

pothetischen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- 

und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und all-

fällige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum 

Verfügungserlass zu berücksichtigen sind (BGE 129 V 222 E. 4.1 und 

E. 4.2; Urteil des BGer 8C_61/2018 vom 23. März 2018 E. 6.2). Für die 

Bemessung der Invalidität einer im Ausland wohnhaften versicherten Per-

son sind Validen- und Invalideneinkommen grundsätzlich bezogen auf den-

selben Arbeitsmarkt zu ermitteln (BGE 137 V 20 E. 5.2.3.2; Urteil des BGer 

8C_300/2015 vom 10. November 2015 E. 7.1). 

10.1.2 Für die Ermittlung des Valideneinkommens ist nach der Rechtspre-

chung entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des 
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frühestmöglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegen-

den Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird 

in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen 

Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empi-

rischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesund-

heitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen von diesem Erfah-

rungssatz müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein 

(BGE 139 V 28 E. 3.3.2; 134 V 322 E. 4.1; Urteil des BGer 8C_897/2017 

vom 14. Mai 2018 E. 3.1).  

10.1.3 Für die Festsetzung des Invalideneinkommens ist primär von der 

beruflich-erwerblichen Situation auszugehen, in welcher die versicherte 

Person konkret steht. Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine Erwerbstätig-

keit aus, bei der – kumulativ – besonders stabile Arbeitsverhältnisse gege-

ben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit 

in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint zudem das Einkommen 

aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als Soziallohn, gilt 

grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als Invalidenlohn.  

Ist kein solches tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, na-

mentlich weil die versicherte Person nach Eintritt des Gesundheitsscha-

dens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare neue Erwerbstätig-

keit aufgenommen hat, so können insbesondere Tabellenlöhne gemäss 

der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) herangezogen werden 

(BGE 139 V 592 E. 2.3 mit Hinweis; Urteil des BGer 9C_422/2017 vom 

17. Mai 2017 E. 4.1), wobei grundsätzlich immer die aktuellsten statisti-

schen Daten zu verwenden sind. Gemeint sind damit die im Zeitpunkt der 

Verfügung aktuellsten veröffentlichten Daten in Bezug auf den Zeitpunkt 

des Rentenbeginns (BGE 150 V 67 E. 4.2 mit Hinweisen). In der Regel ist 

auf die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level, Privater Sektor, und den darin 

enthaltenen Totalwert abzustellen, wobei ausnahmsweise auf Löhne ein-

zelner Sektoren oder gar einzelner Branchen abgestellt werden kann, 

wenn dies als sachgerecht erscheint, um der im Einzelfall zumutbaren er-

werblichen Verwertung der verbleibenden Arbeitsfähigkeit Rechnung zu 

tragen (Urteil des BGer 8C_457/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 6.2). Dieser 

Grundsatz gilt jedoch nicht absolut, sondern kennt Ausnahmen. Es kann 

sich rechtsprechungsgemäss durchaus rechtfertigen, auf die Tabelle TA7 

resp. T17 (ab 2012) abzustellen, wenn dies eine genauere Festsetzung 

des Invalideneinkommens erlaubt und wenn der versicherten Person der 

öffentliche Sektor auch offensteht. Bei der Verwendung der standardisier-

ten Bruttolöhne ist gemäss Rechtsprechung jeweils vom sogenannten 



C-6169/2023 

Seite 33 

Zentralwert (Median) auszugehen (BGE 147 V 174 E. 6.2 m.w.H.). Da den 

Tabellenlöhnen generell eine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden zu 

Grunde liegt, ist eine Umrechnung auf eine betriebsübliche durchschnittli-

che Wochenarbeitszeit erforderlich (BGE 126 V 75 E. 3b/bb). Zudem ist 

eine Anpassung an die Nominallohnentwicklung vorzunehmen, wobei nach 

Geschlechtern zu differenzieren, das heisst auf den branchenspezifischen 

Lohnindex für Frauen oder Männer abzustellen ist (BGE 129 V 408 

E. 3.1.2). 

10.1.4 Wird das Invalideneinkommen auf der Grundlage von statistischen 

Durchschnittswerten ermittelt, ist der entsprechende Ausgangswert (Tabel-

lenlohn) allenfalls zu kürzen. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen 

werden, dass persönliche und berufliche Merkmale, wie Art und Ausmass 

der Behinderung, Lebensalter, Dienstjahre, Nationalität oder Aufent-

haltskategorie und Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe 

haben können. Aufgrund dieser Faktoren kann die versicherte Person die 

verbliebene Arbeitsfähigkeit auch auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt 

möglicherweise nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg ver-

werten. Der Abzug soll aber nicht automatisch erfolgen. Er ist unter Würdi-

gung der Umstände im Einzelfall nach pflichtgemässem Ermessen ge-

samthaft zu schätzen und darf 25 % nicht übersteigen (BGE 146 V 16 

E. 4.1; 135 V 297 E. 5.2). Zu beachten ist, dass allfällige bereits in der Be-

urteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche 

Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten 

Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten Anrechnung desselben Ge-

sichtspunkts führen dürfen (BGE 146 V 16 E. 4.1). Das Bundesverwal-

tungsgericht darf sein Ermessen hinsichtlich des leidensbedingten Abzugs 

nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen. 

Es muss sich hierzu auf Gegebenheiten stützen können, welche seine ab-

weichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. 

hierzu BGE 137 V 71 E. 5.2 und 126 V 353 E. 5d; Urteil des BGer 

8C_552/2017 vom 18. Januar 2018 E. 4.3 m.w.H.; Urteil des BVGer C-

599/2019, C-605/2019 vom 17. Juli 2020 E. 5.8). 

10.1.5 Bezog eine versicherte Person aus invaliditätsfremden Gründen 

(z.B. geringe Schulbildung, fehlende berufliche Ausbildung, mangelnde 

Deutschkenntnisse, beschränkte Anstellungsmöglichkeiten wegen Saison-

nierstatus) ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen, ist diesem 

Umstand bei der Invaliditätsbemessung nach Art. 16 ATSG Rechnung zu 

tragen, sofern keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie sich aus freien 

Stücken mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügen wollte. 
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Nur dadurch ist der Grundsatz gewahrt, dass die auf invaliditätsfremde Ge-

sichtspunkte zurückzuführenden Lohneinbussen entweder überhaupt nicht 

oder aber bei beiden Vergleichseinkommen gleichmässig zu berücksichti-

gen sind. Diese Parallelisierung der Einkommen kann praxisgemäss ent-

weder auf Seiten des Valideneinkommens durch eine entsprechende Her-

aufsetzung des effektiv erzielten Einkommens oder aber auf Seiten des 

Invalideneinkommens durch eine entsprechende Herabsetzung des statis-

tischen Wertes erfolgen (BGE 135 V 58 E. 3.1; 134 V 322 E. 4.1). Eine 

Parallelisierung ist aber nur dann vorzunehmen, wenn der erzielte Ver-

dienst deutlich unter dem branchenüblichen LSE-Tabellenlohn liegt. Die Er-

heblichkeitsschwelle liegt hierbei bei 5 %. Zudem ist nur in dem Umfang zu 

parallelisieren, in welchem die prozentuale Abweichung die Schwelle von 

5 % übersteigt (BGE 135 V 297 E. 6). 

10.2 Die massgebliche Rentenanmeldung des Beschwerdeführers datiert 

vom 16. April 2019 (IVSTA-act. 152). Nachdem das Wartejahr am 17. Ok-

tober 2018 abgelaufen ist (vgl. Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG), würde ein allfälli-

ger Rentenanspruch frühestens sechs Monate nach der IV-Anmeldung und 

somit im Oktober 2019 entstehen (vgl. E. 6.5 vorstehend). 

10.3 Die Vorinstanz hat den Einkommensvergleich wie folgt vorgenom-

men.  

10.3.1 Der Beschwerdeführer erzielte bei seiner letzten Arbeitgeberin seit 

2011 bis zum Ende seiner Anstellung am 31. Oktober 2019 (IVSTA-

act. 171 Seite 79) ein Einkommen von jährlich Fr. 48'000.- (IVSTA-

act. 102). Der LSE-Tabellenlohn 2018 (Tabelle TA1, tirage skill level, Ziffer 

49, Landverkehr, Kompetenzniveau 1, Männer), betrug bei 40 Stunden pro 

Woche Fr. 5'295.- monatlich, angepasst an die Nominallohnentwicklung bis 

2019 (+ 1,4 %; vgl. Tabelle T1.1.15 des BFS, Nominallohnindex, Männer, 

Verkehr und Lagerei) sowie aufgerechnet auf die betriebsübliche wöchent-

liche Arbeitszeit im Sektor Landverkehr im Jahr 2019 von 42,7 Stunden 

(vgl. BFS-Tabelle T03.02.03.01.04.01) resultiert für den hier massgeben-

den Zeitpunkt 2019 (Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs) ein LSE-

Tabellenlohn von monatlich Fr. 5'732.- (Fr. 5'295.- x 101,4 ./. 100 x 42,7 x 

40) und jährlich Fr. 68'784.-.  Somit lag der effektiv erzielte Lohn von jähr-

lich Fr. 48'000.- im Jahr 2019 30 % unter dem Tabellenlohn ((Fr. 68’784.- - 

Fr. 48'000.-) x 100 ./. Fr. 68'784.-). Von den zwei praxisgemäss zur Verfü-

gung stehenden Wegen – im Umfang des 5 % übersteigenden Prozentsat-

zes der Unterdurchschnittlichkeit ist entweder das Invalideneinkommen an-

zuheben oder das Valideneinkommen herabzusetzen (SVR 2018 Nr. 9 
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S. 30, 8C_2/2017 E. 2.2.2 und 2.2.3; vgl. E. 10.1.5 vorstehend) – entschied 

sich die Vorinstanz für eine Korrektur des Valideneinkommens. Dabei hat 

sie das effektiv erzielte Einkommen von Fr. 48'000.- als 100 % gesetzt. 

Richtigerweise wären jedoch die Fr. 48'000.- als 75 % zu setzen gewesen 

(100 % - 30 % + 5 %), was ein korrektes parallelisiertes Valideneinkommen 

2019 von Fr. 64'000.- (Fr. 48'000.- ./. (100 – 25) x 100) ergeben hätte (vgl. 

zur Berechnung der Parallelisierung das «Kreisschreiben über Invalidität 

und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]» des BSV in der hier 

massgebenden Version gültig ab 1. Januar 2018).  

10.3.2 Für das Invalideneinkommen hat die Vorinstanz aufgrund der gros-

sen Anzahl an möglichen Hilfstätigkeiten, die dem Belastungsprofil des Be-

schwerdeführers angepasst seien (z.B. Produktionsmitarbeiter, Maschi-

nenbedienung, Kontroll-/Überwachungsarbeiten, Montagearbeiten, Spedi-

tionstätigkeiten) auf die LSE 2018 (Tabelle TA1, tirage skill level, Totalwert 

Männer, Kompetenzniveau 1) abgestellt. Der entsprechende Wert im pri-

vaten Sektor beläuft sich auf monatlich brutto Fr. 5’417.- bzw. jährlich 

Fr. 65'004.- (12 x Fr. 5'417.- = Fr. 65'004.-) bei einer wöchentlichen Arbeits-

zeit von 40 Stunden, bei einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit 

von 41.7 Stunden im Jahr 2019 (BFS-Tabelle T03.02.03.01.04.01) auf 

Fr. 67'767.-. Angepasst an die Nominallohnentwicklung bis 2019 (+ 0,9 % 

und nicht -0.7 %, wie von der Vorinstanz angenommen; vgl. Tabelle 

T1.1.15 des BFS, Nominallohnindex, Total, Männer) resultiert ein hypothe-

tisches Invalideneinkommen von jährlich Fr. 68'377.- (anstelle von 

Fr. 67'292.- gemäss Berechnung der Vorinstanz; vgl. IVSTA-act. 288) bzw. 

bei einer zumutbaren Arbeitsfähigkeit von 80 % von Fr. 54'702.- (anstelle 

von Fr. 53'834.- gemäss Berechnung der Vorinstanz; vgl. IVSTA-act. 288). 

10.4  

10.4.1 Die Vorinstanz hat keinen leidensbedingten Abzug gewährt (IVSTA-

act. 304). Demgegenüber fordert der Beschwerdeführer einen solchen von 

25 % und macht geltend, sein Tätigkeitsprofil sei stark eingeschränkt, er 

könne nur noch in Teilzeit arbeiten (80 %), leide an Schlafstörung und De-

pression, sei seit langem abwesend vom Arbeitsmarkt, habe keine Ausbil-

dung, sei 30 Jahre im selben Job gewesen und benötige Pausen. Zudem 

werde gemäss dem am 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Art. 26bis Abs. 3 

IVV neu pauschal und generell ein Abzug von 10 % gewährt. Diese neue 

Verordnungsbestimmung sei bereits im vorliegenden Fall zu berücksichti-

gen (BVGer act. 1 Rz. 35 ff.).  
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10.4.2   

10.4.2.1 Die Rechtsprechung gewährt insbesondere dann einen Abzug 

vom Invalideneinkommen, wenn eine versicherte Person selbst im Rah-

men körperlich leichter Hilfsarbeitertätigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit ein-

geschränkt ist. Allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Ar-

beitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen dürfen nicht 

zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und 

so zu einer doppelten Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen (Urteil 

des BGer 9C_760/2023 vom 4. Dezember 2024 E. 6.3.2 m.w.H.).  

10.4.2.2 Vorliegenden sind dem Beschwerdeführer lediglich noch «sehr 

leichte» Tätigkeiten zumutbar (vgl. Konsensbeurteilung, IVSTA-act. 284 

Seite 9; orthopädisches Teilgutachten, IVSTA-act. 284 Seite 72), die über-

wiegend im Sitzen und unter Wechselbelastung ausgeführt werden müs-

sen. Zu vermeiden ist das längere Stehen und Gehen, die Einnahme knie-

ender und kauernder Positionen, das Überwinden von Treppen und Gehen 

auf unebenem Grund sowie das Heben und Tragen von Lasten über 5 kg. 

Die Tätigkeiten dürfen ausserdem keine hohen Anforderungen an die Kon-

zentrationsfähigkeit stellen und sollten in einer ruhigen Umgebung ausge-

führt werden können (Konsensbeurteilung, IVSTA-act. 284 Seite 9). Mit der 

gutachterlich attestierten Arbeitsunfähigkeit bzw. Leistungseinschränkung 

von 20 % wird primär dem erhöhten Pausenbedarf Rechnung getragen 

(vgl. IVSTA-act. 284 Seite 11). Somit sind die weiteren Einschränkungen 

beim Leistungsprofil in der gutachterlich attestierten Arbeitsunfähigkeit 

nicht vollständig abgebildet. Es bestehen vielmehr Nachteile, die sich 

selbst im Rahmen eines gesundheitlich bedingt bereits reduzierten Pen-

sums bemerkbar machen. Eine Berücksichtigung dieser Faktoren in Form 

einer Korrektur des Tabellenlohns bedeutet folglich keine doppelte (und da-

mit ungerechtfertigte) Anrechnung im Sinne von BGE 148 V 174 E. 6.3. 

Somit drängt sich aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit eine 

10%ige Herabsetzung des verwendeten LSE-Tabellenlohns auf, der haupt-

sächlich auf statistisch erhobenen Löhnen von gesunden Personen beruht 

(vgl. Urteil des BGer 9C_572/2023 vom 18. Juni 2024 E. 4.5.2 m.w.H.).  

10.4.3  

10.4.3.1 Der Beschwerdeführer fordert des Weiteren einen Abzug wegen 

Teilzeitarbeit. Er ist in einer leidensangepassten Tätigkeit zu 80 % arbeits-

fähig.  
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10.4.3.2 Der standardisierte Median-Bruttolohn von Männern ohne Kader-

funktion mit einem Teilzeitpensum von 75 bis 89 % liegt gemäss Tabelle 

T18 der LSE 2018 im Vergleich zu einem Vollpensum (ab 90 %) um 5 % 

höher. In dieser Hinsicht ist ein Abzug somit nicht gerechtfertigt (Urteile des 

BGer 8C_174/2023 vom 5. Oktober 2023 E. 10.4; 9C_49/2023 vom 

30. März 2023 E. 7.4.2 m.w.H.; siehe auch Urteil des BGer 8C_243/2023 

vom 5. September 2024 E. 7.3). 

10.4.4  

10.4.4.1 Eine weitere Benachteiligung gegenüber gesunden Arbeitneh-

menden bestehe aufgrund der langen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt. 

10.4.4.2 Eine lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt führt jedenfalls dort 

rechtsprechungsgemäss nicht zu einem Abzug vom Tabellenlohn, wo – wie 

hier (vgl. E. 10.3.2 vorstehend) – als Invalidentätigkeiten Hilfstätigkeiten im 

untersten Kompetenzniveau in Frage kommen (Urteile des BGer 

8C_92/2025 vom 29. Oktober 2025 E. 7.3; 9C_223/2020 vom 25. Mai 

2020 E. 4.3.5; je m.w.H.).  

10.4.5  

10.4.5.1 Weiter als einschränkend wertet der Beschwerdeführer die feh-

lende berufliche Qualifikation. 

10.4.5.2 Diese rechtfertigt rechtsprechungsgemäss ebenfalls keinen lei-

densbedingten Abzug, zumal vorliegend für das Einkommen mit Invalidität 

das Kompetenzniveau 1 (Hilfstätigkeiten) berücksichtigt wird, also Tätig-

keiten, bei denen keine spezifische Ausbildung gefordert ist (vgl. zur feh-

lenden beruflichen Qualifikation Urteile des BGer 8C_68/2023 vom 10. Au-

gust 2023 E.5.2.2 und 8C_703/2021 vom 28. Juni 2022 E. 5.3; je m.w.H.). 

10.4.6 Schliesslich kann entgegen dem Beschwerdeführer der per 1. Ja-

nuar 2024 eingeführte «Pauschalabzug» von 10 % (vgl. Art. 26bis Abs. 3 

IVV in der Fassung ab 1. Januar 2024) im vorliegenden Verfahren schon 

deswegen nicht berücksichtigt werden, weil die betreffende Regelung erst 

nach Erlass der angefochtenen Verfügung in Kraft getreten ist (vgl. Urteil 

des BGer 8C_28/2025 vom 7. Juli 2025 E. 10.5 m.H.). Da der Beschwer-

deführer in einer angepassten Tätigkeit bloss zu 20 % arbeitsunfähig ist, 

kann auch der Teilzeitabzug nach Art. 26bis Abs. 3 IVV in der vom 1. Januar 

2022 bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung nicht zu Anwen-

dung kommen (vgl. Urteil 8C_28/2025 E. 10.6.2 m.H.).  

https://www.koordination.ch/fileadmin/files/atsg/ivgrad/lse2018/lse_2018_ta18.pdf
https://www.koordination.ch/fileadmin/files/atsg/ivgrad/lse2018/lse_2018_ta18.pdf
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10.4.7 Unter Berücksichtigung aller vorerwähnter Umstände rechtfertigt 

sich bei der gebotenen gesamthaften Schätzung (vgl. Urteil des BGer 

8C_82/2019 vom 19. September 2019 E. 6.2.3 m.H.) ein leidensbedingter 

Abzug von 10 %. Mit einem Abzug von 10 % reduziert sich das Invaliden-

einkommen auf Fr. 49'232.- (Fr. 54'702.- x 0.9).  

10.5  

10.5.1 Die Gegenüberstellung von Validen- und Invalideneinkommen 

ergibt eine Einkommenseinbusse von jährlich Fr. 14'768.- (Fr. 64’000.- - 

Fr. 49’232.-) und damit einen nicht rentenbegründenden Invaliditätsgrad 

von gerundet 23 % (Fr. 14’768.- x 100 : Fr. 64’000.-).  

10.5.2 Selbst unter Berücksichtigung eines leidensbedingten Abzuges von 

25 % und somit einem Invalideneinkommen von Fr. 41'027.- (Fr. 54'702.- - 

[Fr. 54'702.- x 25 : 100]) beliefe sich der Invaliditätsgrad auf ebenfalls ren-

tenausschliessende 36 % ([Fr. 64’000.- - Fr. 41'027.-] x 100 : 64’000.-). 

10.6 Gemäss Anmerkung zu den Ergebnissen der LSE nach Kompetenz-

niveau wurden die Ergebnisse 2012-2018 aufgrund der Umstellung auf die 

Schweizer Berufsnomenklatur CH-ISCO-19 rückwirkend neu berechnet. 

Die Berechnung des Invaliditätsgrades wurde von der Vorinstanz auf der 

Basis der LSE-Tabellen vor der Neuberechnung vorgenommen. Würden 

vorliegend die neuen Werte eingesetzt (Fr. 5'144.- anstelle von Fr. 5'295.- 

für den Tabellenlohn TA1, 2018, Ziffer 49, Landverkehr, Kompetenzni-

veau 1, Männer; Fr. 5'317.- anstelle von Fr. 5'417.- für den Tabellenlohn 

TA1, 2018, Total, Kompetenzniveau 1, Männer), hätte dies einen bloss 

marginalen Einfluss (22 % anstelle von 23 %) auf den Invaliditätsgrad, 

weshalb offen gelassen werden kann, ob im vorliegenden Fall die LSE-

Tabellenwerte vor oder nach Korrektur durch das Bundesamt für Statistik 

als Berechnungsgrundlage dienen sollen. 

11.  

Aus dem Dargelegten folgt, dass die Beschwerde abzuweisen und die an-

gefochtene Verfügung vom 9. Oktober 2023 zu bestätigen ist. 

12.  

12.1 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig (Art. 69 Abs. 1bis i.V.m. 

Art. 69 Abs. 2 IVG), wobei die Verfahrenskosten grundsätzlich der unterlie-

genden Partei auferlegt werden (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Entsprechend dem 

Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdeführer die 
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Verfahrenskosten zu tragen. Diese sind auf Fr. 800.- festzusetzen. Der ein-

bezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu ver-

wenden.  

12.2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung 

zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 des Reglements 

vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die obsiegende Vorinstanz 

hat ebenfalls keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 

VGKE). 

 

(Das Dispositiv folgt auf der nächsten Seite.) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrens-

kosten verwendet.  

3.  

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Vorinstanz und das BSV. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Philipp Egli Andrea Meier 

 

(Die Rechtsmittelbelehrung folgt auf der nächsten Seite.) 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 

BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten 

Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der 

Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder 

konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die 

Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 


